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Grosser Gemeinderat 

Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez 
Tel. 033 655 33 15, Fax 033 655 33 85 
gemeindeschreiberei@gemeindespiez.ch 

 
 
 
 

201. Sitzung Grosser Gemeinderat 
 

15. September 2008, 17:00 Uhr, Gemeindesaal Lötschberg, Spiez 

 
 
 

TRAKTANDENLISTE GR-/GPK-/Sachkommis- 

 sionssprecherIn 

1. Protokoll der Sitzung vom 23. Juni 2008 
 

  

 

2. Gemeindeordnung / Teilrevision 
 

Arnold/Bürki  

 

3. Schulreglement / Totalrevision, 1. Lesung 
 

von Känel/  
Baumann 

 

 

4. Friedhof- und Bestattungsreglement / Teilrevision 

 

Zaugg/von Känel  

 

5. Feuerwehrreglement / Teilrevision 
 

Zaugg/von Känel  

 

6. Bürgquartier / Entlastungskanal, Kreditabrechnung 
 

Brenzikofer/Lanz  

 

7. Spiezer Agenda 21 / Verlängerung Leistungsvereinbarung 
 

Arnold/Gurtner  

 

8. Schluckhals Spiezwiler / Zonenplanänderung, Beschlussfassung 
 

Kocherhans/  
Zybach 

 

 

9. Schoneggpark Spiez / Hotelprojekt, Verkauf 
a) Aufhebung des Beschlusses vom 25. Februar 2008 
b) Motion SVP-Fraktion (J. Staudenmann) 
c) Motion FDP-Fraktion (E. Hautle) 
 

Arnold/Brunner  

 

10. Sitzungskalender 2009 
 

--  

 

11. Informationen des Gemeindepräsidenten 
 

Arnold  

 

12. Uferwegführung in Einigen / EA J. Brunner (SVP) 
 

Kocherhans  

 

13. Tourismusorganisationen Spiez / EA U. Nyffenegger (SP) 
 

Arnold  

 

14. Neue Einfache Anfragen 
 

  

 

15. Kultur, Sport und Bildung für alle / Motion EVP-Fraktion (A. Bürki) 
 

Erni  

 

16. Nischenarbeitsplätze / Motion EVP-Fraktion (G. Bärtschi) 
 

Arnold  

 

17. Ergänzung Gemeindepolizeireglement / Motion EVP-Fraktion  
(M. Kiener) 
 

Zaugg  

 

18. Benützungstarif Gemeindezentrum Lötschberg / Motion W. Holder- 
egger (SP) 

Frei  
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19. Überprüfung des Finanzvermögens / Motion SVP-Fraktion 
(J. Staudenmann) 

 

Frei  

 

20. Neueingänge parlamentarischer Vorstösse   
 

 
 

 19.00 Uhr 

 

 Ehrung für besondere Leistungen 

 
Kultur Gerda Cimarosti (Umzungschefin Läset-Sunntig, Einsatz „bsuech in― 
Soziales Samariterverein Spiez 
Sport  Erich Sarbach (Leiter Geräteturnen TV Einigen) 
Beruf Richard Wymann (Gärtner Naturgarten Krankenheim Spiez) 
Übrige Klaus Schilling (Verdienste um den Rebbau Spiez sowie als Botschafter 
 für die Gemeinde Spiez) 
 
 anschliessend Aperitif 
 
 

Der Präsident  
des Grossen Gemeinderates 
 
Christoph Hürlimann 
 
 
- Unterlagen zu Traktandum Nr. 16 werden nachgesandt 
 
 
Geht als Einladung an 
 
 Mitglieder GR und GGR 
 Gemeindeschreiber 
 Protokollführer 
 Presse und Parteien 
 
Geht z.K. an 
 
 Hauswarte GZL 
 Restaurant Il Melograno (Bereitstellen von Mineralwasser) 
 
 
Spiez, 22. August 2008/az 
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Grosser Gemeinderat Spiez ANTRAG des Gemeinderates 

 vom 30. Juni 2008 
 
 GGR-Nr. 214/08, 15. September 2008 
 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates 

 
betreffend 
 
 
Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Spiez, 
Teilrevision 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 27.1 a) der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
1. Die Teilrevision der Gemeindeordnung wird zu Handen der Volksabstimmung geneh-

migt. 
 

2. Das Ratsbüro GGR wird zur Abfassung der Urnenbotschaft ermächtigt. 
 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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1. Ausgangslage 
Die heute geltende Gemeindeordnung wurde auf den 01. April 2001, resp. die Teilrevision 
im Zusammenhang mit der flächendeckenden Einführung von NPM auf den 01. Januar 
2008 in Kraft gesetzt. Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Anpassung der Strukturen 
im Schulbereich (1 Volksschule) müssen auch die reglementarischen Grundlagen ange-
passt werden. Die vorliegende Teilrevision beschränkt sich auf Anpassungen, welche in ei-
nem direkten Zusammenhang mit den Änderungen im Schulbereich stehen oder auf geän-
derte gesetzliche Bestimmungen oder Präzisierungen zurückzuführen sind. 
 

 
2. 1 Volksschule 

Bereits seit 2004 hat sich ein Ausschuss der Zentralschulkommission mit den Strukturen der 
Schulbehörden in Spiez befasst. Dabei wurde festgestellt, dass die heutigen Strukturen 
nicht mehr zeitgemäss sind und einer Überprüfung unterzogen werden sollen. Gestützt auf 
diesen Hintergrund und auch im Wissen um eine Teilrevision des Kant. Volksschulgesetzes 
hat der Gemeinderat am 07. August 2006 eine nicht ständige Kommission „1 Volksschule― 
mit 9 Mitgliedern eingesetzt. Diese Kommission hat den Auftrag erhalten, Vor- und Nachteile 
verschiedener Schulkommissions-Modelle zu überprüfen und den Prozess zu begleiten. 
 
Am 06. August 2007 hat der Gemeinderat das Modell „1 Schulkommission― zu Handen der 
Vernehmlassung verabschiedet. Im Rahmen der Vernehmlassung wurde diesem Modell mit 
1 Schulkommission grundsätzlich zugestimmt. 
 

 
3. Vernehmlassungsverfahren und Vorprüfung 

Auf eine Vernehmlassung zur Teilrevision wurde verzichtet, da die relevanten Punkte (1 
Schulkommission, Vorsitz, Aussenbezirksvertretung) bereits bei der Vernehmlassung zum 
Modell ein Thema waren. Die eingereichten Eingaben wurden bei der Erarbeitung der Teil-
revision der Gemeindeordnung grösstenteils berücksichtigt. 
 
Der vom Gemeinderat am 02. Juni 2008 verabschiedete Entwurf der Teilrevision Gemein-
deordnung wurde dem Kant. Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Vorprüfung einge-
reicht. Gemäss Bericht vom 20. Juni 2008 ergeben sich keine Bemerkungen. Die Teilrevisi-
on der Gemeindeordnung ist rechtmässig und damit genehmigungsfähig. 
 

 
4. Alle Änderungen auf einen Blick 
 
 Amtszeitbeschränkung (Artikel 11.3 c) 

Wegfall der Zentralschulkommission bei der Ausnahme von der Amtszeitbeschränkung. 
 

 Ausstand (Artikel 14.2 a) 
Anpassung gestützt auf das Bundesgesetz über eingetragene Partnerschaften gleichge-
schlechtlicher Paare resp. das Kant. Gemeindegesetz. 
 

 Zusammensetzung (Sitzverteilung) GPK, Sachkommissionen und Kommissionen 
(Art. 44c und 54.1) 
Im Zusammenhang mit der Verteilung der Sachkommissions-Sitze im Jahr 2007 sind 
zwischen zwei Parteien/Gruppierungen Unstimmigkeiten aufgetaucht. Das eingeholte 
Rechtsgutachten stützte die bisher angewandte Praxis unter Berufung auf das Wahl- 
und Abstimmungsreglement. Die vorgenommene Änderung präzisiert das bisher ange-
wandte Verteilverfahren resp. den Begriff der Stimmenzahlen (Listen- anstelle Partei-
stimmen). 
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 Verzicht garantierte Aussenbezirksvertretung in der Schulkommission (Art. 54.3) 
Die Aussenbezirksvertretung wurde in der bisherigen Fassung der Gemeindeordnung 
nur noch in der Kindergarten- und Primarschulkommission garantiert. Bei der Real- und 
Sekundarschulkommission und weiteren Kommissionen wurde die garantierte Aussen-
bezirksvertretung bereits mit der Totalrevision der Gemeindeordnung auf den 01. April 
2001 abgeschafft. Analog der übrigen Kommissionen wird auf eine garantierte Aussen-
bezirksvertretung in der neuen Schulkommission verzichtet. In der Alltagsarbeit hat die 
Aussenbezirksvertretung auch an Bedeutung verloren. In der Vergangenheit war es oft 
schwierig, die Kommissionssitze aus den jeweiligen Aussenbezirken bzw. mit den jewei-
ligen Parteien und Gruppierungen zu besetzen, insbesondere auch für Vakanzen wäh-
rend der laufenden Amtsperiode. Grundsätzlich soll die Fach- und Sachkompetenz und 
nicht die Wohnadresse der einzelnen Kommissionsmitglieder im Vordergrund stehen. 
 

 Aufzählung der Kommissionen (Art. 58 und Anhang I) 
Die bisherigen 3 Schulkommissionen (Kindergarten- und Primarschul-, Real- und Se-
kundarschul- sowie Zentralschulkommission) werden durch 1 politisch zusammenge-
setzte Schulkommission mit 9 Mitgliedern ersetzt. Wie bei den übrigen Kommissionen 
übernimmt die Ressortvorsteherin/der Ressortvorsteher den Vorsitz. 
 

 Übergangsbestimmungen (Art. 72b) 
Die Amtsdauer der bisherigen Schulkommissionen wird bis Ende Schuljahr 2008/2009 
verlängert. Die neue Kommission nimmt ihre Arbeit auf den 01. August 2009 auf. Die in 
den bisherigen Kommissionen geleisteten Amtsdauern werden bei der Amtszeitbe-
schränkung der neuen Schulkommission nicht berücksichtigt. Damit kann in der Über-
gangsphase vom alten zum neuen Modell von der Erfahrung der bisherigen Kommissi-
onsmitglieder profitiert werden. 
 

5. Weiteres Vorgehen, Terminplan 
Die Teilrevision der Gemeindeordnung soll in einer Lesung im Grossen Gemeinderat be-
handelt und anlässlich der Volksabstimmung vom 30. November 2008 den Stimmberechtig-
ten unterbreitet werden. Die Inkraftsetzung ist auf den 01. April 2009 vorgesehen.  
 

6. Antrag 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Teilrevision der Gemeindeord-
nung zu Handen der Volksabstimmung zu genehmigen. 

 
 
 
Spiez, 17. Juli 2008/si 
 
 
 
- Teilrevision Gemeindeordnung 
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Grosser Gemeinderat Spiez ANTRAG des Gemeinderates 

 vom 25. August 2008 
 
 GGR-Nr. 215/08, 15. September 2008 
 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates 

 
betreffend 
 
 
Schulreglement der Einwohnergemeinde Spiez, 
Totalrevision, 1. Lesung 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 39 c) der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
1. Das Schulreglement der Einwohnergemeinde Spiez wird in einer 1. Lesung genehmigt. 
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1. Ausgangslage 
Bereits seit 2004 hat sich ein Ausschuss der Zentralschulkommission mit den Strukturen der 
Schulbehörden in Spiez befasst. Dabei wurde festgestellt, dass die heutigen Strukturen 
nicht mehr zeitgemäss sind und einer Überprüfung unterzogen werden sollen. Gestützt auf 
diesen Hintergrund und auch im Wissen um eine Teilrevision des Kant. Volksschulgesetzes 
hat der Gemeinderat am 07. August 2006 eine nicht ständige Kommission „1Volksschule― 
mit folgenden 9 Mitgliedern eingesetzt: 
 
- Jacqueline von Känel, Vorsteherin Ressort Bildung (Vorsitz) 
- Jolanda Brunner-Zwiebel, Präsidentin Kindergarten- und Primarschulkommission 
- Michael Mayer, Präsident Real- und Sekundarschulkommission (bis 31.12.2007) 
- Andreas Grünig, Vertreter Real- und Sekundarschulkommission (ab 01.01.2008) 
- Susanne Müller, Schulinspektorin 
- Adrian Studer, Spiez, unabhängiges Mitglied 
- Michel Weber, Co-Schulleiter Oberstufenzentrum Längenstein 
- Martin Knecht, Schulleitung mit zentralen Aufgaben Kindergarten und Primarschule 
- Konrad Sigrist, Gemeindeschreiber 
- Christoph Stalder, Schulsekretariat (Sekretariat bis 31.07.2007) 
- Adrian Zürcher, Gemeindeschreiber-Stv (Sekretariat ab 01.08.2007) 
- Heinz Bucher, externe Begleitung bis Ende Juni 2008 
 
Diese Kommission hat den Auftrag erhalten, Vor- und Nachteile verschiedener Schulkom-
missions-Modelle zu überprüfen und den Prozess zu begleiten. 
 

 
2. 1 Volksschule 

Am 06. August 2007 hat der Gemeinderat das Modell „1 Schulkommission― zu Handen der 
Vernehmlassung verabschiedet. Im Rahmen der Vernehmlassung wurde diesem Modell mit  
1 Schulkommission grundsätzlich zugestimmt. Anlässlich der Sitzung vom 22. Oktober 2007 
hat der Gemeinderat die Stellungnahmen zu den Vernehmlassungseingaben verabschiedet 
und die Kommission „1 Volksschule mit der Weiterbearbeitung des Modells „1 Schulkom-
mission― beauftragt. 
 
Mit der Anpassung der Strukturen im Bereich der Schulorganisation wird den geänderten 
gesetzlichen Bestimmungen Rechnung getragen. Ebenfalls wird eine einheitliche Führungs-
kultur für die gesamte Volksschule (Kindergarten bis und mit Real- und Sekundarstufe) an-
gestrebt. Die Schule soll auch gegen aussen als Ganzes wahrgenommen werden. 
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Vorsteherin Bildung 

Schulkommission 

Gemeindeschreiberei 

Gemeinderat 

Erziehungsdirektion 

Schulinspektorat 

Schulsekretariat 

Schulleitung 

3. Organigramme bisher – neu 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Schulreglement - Grundsätzliches 
Bei der Überarbeitung des Schulreglementes mussten neben den Änderungen im Zusam-
menhang mit 1 Schulkommission auch die Teilrevision des Kant. Volksschulgesetzes (In-
kraftsetzung 1. August 2008) berücksichtigt werden. Die Teilrevision des Volksschulgeset-
zes beinhaltet folgende wichtige Änderungen: 
 
 Familienfreundliche Gestaltung der Volksschule durch die Einführung von Blockzeiten 

und einer kantonalen Ferienordnung sowie den Ausbau der Tagesschulangebote 
 

 Verankerung der geleiteten Schule und Klärung der Zuständigkeiten (Trennung strate-
gisch/operativ, siehe auch Beilage „Strategisch – politische Führung einer Schule, Auf-
gaben der Schulkommission―) 
 

 Subventionierung der Schülertransporte für belastete Gemeinden 
 

 Subventionierung der Privatschulen nach einheitlichen Kriterien 
 
 

Vorsteherin Bildung 

Zentralschulkommission 

Kindergarten- und Primar-
schulkommission 

Real- und Sekundar-
schulkommission 

Schulleitung 

Gemeindeschreiberei 

Gemeinderat 

Erziehungsdirektion 

Schulinspektorat 

Schulsekretariat 

Schulleitung 
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5. Schulreglement - Die wichtigsten Änderungen 
 
 Einteilung der Schulkreise 

Verzicht auf die Bestimmung, wonach der Grosse Gemeinderat die Gemeinde in Schul-
kreise einteilt. Diese Bestimmung wurde in der Vergangenheit nicht benötigt. Der Grosse 
Gemeinderat kann mit der Kompetenz zur Schaffung und Aufhebung von Kindergärten 
und Schulen Einfluss auf die Schulstruktur nehmen. 
 

 Zuteilung der Schülerinnen und Schüler 
Die Bestimmungen von Artikel 2 geben die nötige Flexibilität für die Zuteilung der Schü-
lerinnen und Schüler zu den einzelnen Schulhäusern. 
 

 Besondere Massnahmen 
Die Massnahmen zur besonderen Förderung, Spezialunterricht und besondere Klassen 
werden in der Verordnung über die besonderen Massnahmen im Kindergarten und in 
der Volksschule (BMV) geregelt. Diese Verordnung sieht flexible Lösungen und Ausges-
taltungsmöglichkeiten im Bereich Spezialdienste und Kleinklassen vor. Der Entscheid 
über das Modell und das Konzept wird in die Zuständigkeit des Gemeinderates gelegt. 
 

 Schulkommission und Vorsitz 
Die bisher bestehenden 3 Schulkommissionen werden durch 1 Schulkommission (9 Mit-
glieder, politisch zusammengesetzt, ohne Aussenbezirksgarantie) unter dem Vorsitz der 
Ressortvorsteherin abgelöst. Die Schulleitung nimmt an den Sitzungen mit beratender 
Stimme und Antragsrecht teil 
 

 Aufgaben der Schulkommission 
Die Aufgaben der bisherigen drei Schulkommissionen wurden zusammengeführt. Ge-
mäss teilrevidiertem Volksschulgesetz könnten die Anstellungen der Lehrkräfte an die 
Schulleitung delegiert werden. Die Anstellungen sollen jedoch vorerst bis zur Festigung 
der neuen Strukturen bei der Kommission verbleiben. Aufgrund der kantonalen Ferien-
ordnung kann die Gemeinde nur noch die Sportwoche in eigener Kompetenz festlegen. 
Im Weiteren wird auch auf die Beilage „Strategisch-politische Führung einer Schule, 
Aufgaben der Schulkommission― hingewiesen. 
 

 Vertretung Lehrerschaft in Kommission 
Auf eine direkte, ständige Vertretung der Lehrerschaft in der Kommission wie bisher wird 
verzichtet. Die Lehrkräfte haben via Lehrerkonferenz ein Antragsrecht an die Kommissi-
on. Gemäss Volksschulgesetz können die Lehrerkonferenzen ebenfalls Stellung zu den 
Anträgen der Schulleitung an die Schulkommission nehmen. Die Mitwirkung der Lehr-
kräfte wird in einer Verordnung geregelt. 

 
 Vertretung Elternrat in Kommission 

Im Schulreglement wird nur noch der Grundsatz über die Elternräte festgehalten. Die 
Detailregelungen erfolgen in einer entsprechenden Verordnung. Auf eine direkte Vertre-
tung in der Kommission wie bisher wird verzichtet. Die Elternratskonferenzen haben 
ebenfalls ein Antragsrecht an die Schulkommission. Die Mitwirkung der Elternräte ist 
auch durch regelmässige Treffen mit der Schulleitung gewährleistet. 
 

 Schulergänzende Angebote 
Die schulergänzenden Angebote werden in der kant. Gesetzgebung geregelt. Die Ge-
meinde hat ein Tagesschulangebot zu führen, wenn dafür eine Nachfrage von mindes-
ten 10 SchülerInnen besteht. 
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 Ferien- und Sportlager 
Auf die Bestimmungen zur Durchführung von Ferien- und Sportlager wird verzichtet. In 
den vergangenen Jahren wurden seitens der Gemeinde keine Lager mehr angeboten. 
Auch war die Verpflichtung der Lehrkräfte für die Lagerleitung nicht immer einfach zu lö-
sen. 
 
 

6. Vernehmlassungsverfahren und Vorprüfung 
Gestützt auf die Vernehmlassung zum Modell „1 Schulkommission― wurde auf eine breite 
Vernehmlassung zum Schulreglement bei den Parteien und Gruppierungen verzichtet. Das 
Reglement wurde der Kindergarten- und Primarschulkommission sowie der Real- und Se-
kundarschulkommission zur Vernehmlassung unterbreitet. Die entsprechenden Vernehm-
lassungs-eingaben wurden grösstenteils berücksichtigt. 
 
Das Schulreglement wurde ebenfalls der Erziehungsdirektion des Kantons Bern zur Vorprü-
fung eingereicht. Die anlässlich der 1. Vorprüfung angebrachten Empfehlungen wurden 
grösstenteils berücksichtigt. Im Rahmen einer 2. Vorprüfung stellt die Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern mit Schreiben vom 09. Juli 2008 fest, dass aus schulrechtlicher Sicht kei-
ne Bemerkungen mehr anzubringen sind. 

 
 

7. Modell Schulleitung 
Gemäss geltendem wie auch neuem Schulreglement legt die Schulkommission in einer Ver-
ordnung die personelle Zusammensetzung, die Aufteilung der Aufgaben sowie die Zuwei-
sung der Kompetenzen der Schulleitung fest. Die Anstellung erfolgt ebenfalls durch die 
Schulkommission. Bereits bei der Vernehmlassung zum Modell wurde mehrfach die Forde-
rung nach einer Überprüfung des Schulleitungsmodells erhoben. Die Kommission „1 Volks-
schule― hat das Thema an mehreren Sitzungen eingehend behandelt und auch Lösungsan-
sätze erarbeitet. Aufgrund der Ausgangslage musste erkannt werden, dass der Entscheid 
über ein angepasstes Schulleitungsmodell nicht durch die Kommission „1Volksschule― ge-
fällt werden kann. Das Geschäft Schulleitungsmodell wurde zur Weiterbearbeitung an die 
Kindergarten- und Primarschulkommission sowie die Real- und Sekundarschulkommission 
überwiesen. Anlässlich von Gesamtsitzungen soll das Modell verabschiedet werden. 
 

 
8. Weiteres Vorgehen  

Das Schulreglement soll im Grossen Gemeinderat anlässlich zweier Lesungen verabschie-
det werden. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass offene Fragen noch bis zur zweiten Le-
sung abgeklärt werden können. Die Inkraftsetzung des Reglements ist auf den 01. August 
2009 vorgesehen.  
 
 

9. Antrag 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, das Schulreglement in einer 1. Le-
sung zu genehmigen. 

 
 
 
Spiez, 25. August 2008/si 
 
 
 
- bisherige Fassung Schulreglement 
- neue Fassung Schulreglement 
- Strategisch-politische Führung einer Schule, Aufgaben der Schulkommission 
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Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 

 vom 21. Juli 2008  
 
 GGR-Nr. 216/08, 15.09.2008 
  _______________________  
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates 
 
betreffend 
 
Friedhof- und Bestattungsreglement / Teilrevision 
 
 
 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 

 auf Antrag des Gemeinderates 

 gestützt auf Art. 31 c) und 39 c) der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t :  
 
 
1. Das teilrevidierte Friedhof- und Bestattungsreglement wird genehmigt. 

 
2. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss Artikel 31 der Gemeindeord-

nung. 
 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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KOMMENTAR zum Friedhof- und Bestattungsreglement (GGR-Nr. 216/08) Seite 2 

 
 
1. Ausgangslage 
Das Verfahren betreffend Übernahme von Bestattungskosten Mittelloser (unentgeltliche Bestat-
tung) gestaltet sich in der Praxis als schwierig und es bestehen gemäss Umfrage bei anderen ver-
gleichbaren Gemeinden im Kanton Bern keine einheitlichen Regelungen. Die Abteilung Sicherheit 
hat eine eigene, verantwortbare Praxis entwickelt, die aber zur möglichen Umsetzung rechtlich 
abgestützt werden muss. Neu soll auch auf vermögende Angehörige in auf- und absteigender Linie 
(Unterstützungspflicht gem. Art. 328 ZGB) finanziell zurückgegriffen werden können, sofern sie 
durch die Übernahme der Bestattungskosten nicht in eine finanzielle Notlage geraten. Auch in den 
Städten Bern, Biel, Köniz, Langenthal und Zollikofen können die Angehörigen die unentgeltliche 
Bestattung nur verlangen, wenn sie durch die Übernahme der entsprechenden Kosten in finanziel-
le Schwierigkeiten geraten würden. Weiter müssen primär die Gesuchstellenden die Anspruchs-
voraussetzungen für eine unentgeltliche Bestattung nachweisen (Umkehr der Beweislast). 
 
Momentan kann sich die Abteilung Sicherheit bei der Prüfung eines Gesuches gemäss Art. 17, 
Abs. 1 des Friedhof- und Bestattungsreglementes explizit nur auf die Vermögenssituation der ver-
storbenen Person abstützen. Es besteht daher keine Möglichkeit, vermögende Angehörige finanzi-
ell zu belangen. 
 
Da in der neuen, auf den 1. Juni 2008 in Kraft gesetzten, Verordnung zum Friedhof- und Bestat-
tungsreglement unter Art. 11 das Gesuchsverfahren und der Umfang der Kostenübernahme detail-
liert geregelt werden, muss der Art. 17 des Friedhof- und Bestattungsreglements neu formuliert 
werden (siehe Beilage) 
 
 
2. Friedhof- und Bestattungsreglement Art. 17 
 
Bisherige Formulierung 
 

Bestattungskosten  
Mittellose 
 

Art. 17 
1 Wenn die verstorbene Person nachweislich kein Vermögen hinterlässt 
(Härtefall), können die Angehörigen oder die mit dem Nachlass betrauten 
Personen bei der Abteilung Sicherheit ein schriftliches, begründetes Ge-
such für die Inanspruchnahme der unentgeltlichen Bestattung einreichen. 
 
2 Mit der Einreichung des Gesuches wird die Abteilung Sicherheit ermäch-
tigt, die Berechtigung für eine unentgeltliche Bestattung abzuklären und 
die notwendigen Auskünfte bei den zuständigen Amtsstellen einzuholen. 
 
3 Der Polizeiinspektor entscheidet über das Gesuch um unentgeltliche 
Bestattung. 
 
4 Der Gemeinderat regelt den Umfang der Kostenübernahme. 
 
5 Die Unentgeltlichkeit können Angehörige von Personen, die bei ihrem 
Hinschied in der Einwohnergemeinde Spiez niedergelassen waren oder 
nach kantonalem Recht in Spiez bestattet werden müssen, in Anspruch 
nehmen. 
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KOMMENTAR zum Friedhof- und Bestattungsreglement (GGR-Nr. 216/08 ) Seite 3 
 
 
Neue Formulierung 
 

Unentgeltliche 
Bestattung 
 

Art. 17 
1 Hatte die verstorbene Person in der Einwohnergemeinde Spiez schrif-
tenpolizeilichen Wohnsitz und hinterlässt nachweislich kein Vermögen, so 
können die Angehörigen oder die mit dem Nachlass betrauten Personen 
um eine unentgeltliche Bestattung ersuchen, sofern sie durch die Über-
nahme der Bestattungskosten und Gebühren in eine finanzielle Notlage 
geraten würden. 
 
2 Die Gesuchstellenden haben die Anspruchvoraussetzungen nachzuwei-
sen. 
 

3 Das Gesuchsverfahren und den Umfang der Kostenübernahme regelt 
der Gemeinderat. 
 

 
 
3. Antrag 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat das teilrevidierte Friedhof- und Bestat-
tungsreglement zu genehmigen. 
 
 
Spiez, 24. Juli 2008/aro 
 
 

 Auszug aus der Verordnung zum Friedhof- und Bestattungsreglement (Art. 11) 
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Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 

 vom 21. Juli 2008  
 
 GGR-Nr. 217/08, 15.09.2008 
  _______________________  
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates 
 
betreffend 
 
Feuerwehrreglement / Teilrevision 
 
 
 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 

 auf Antrag des Gemeinderates 

 gestützt auf Art. 39 c) der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t :  
 
 
1. Das teilrevidierte Feuerwehrreglement wird genehmigt. 

 
2. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss Artikel 31 der Gemeinde-

ordnung. 
 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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1. Ausgangslage 
Neustrukturierung der Feuerwehr Spiez per 1. Januar 2009 und damit verbundene Anpassungen 
im Feuerwehrreglement.  
 
Vorgeschichte 
Gestützt auf die „Vision 2008― hat das Kommando Feuerwehr eine neue Feuerwehrverordnung 
erarbeitet, welche die rechtliche Grundlage für die Organisationsform der Feuerwehr Spiez ab 1. 
Januar 2009 schafft (siehe Totalrevision Feuerwehrverordnung inkl. Anhang I und II). 
 
 

2. Wichtigste Änderungen 
 
Artikel 18 
Neu soll ein Mindestbeitrag von Fr. 30.-- (bisher Fr. 10.--) für jede ersatzpflichtige Person verrech-
net werden. 
 
Artikel 19 
Absatz 2 dieses Artikels gibt der Sicherheitskommission bereits die Kompetenz, weitere Personen 
von der Bezahlung der Ersatzabgabe zu befreien. Der bisherige Buchstabe d) kann gestrichen 
werden. Das Kommando Feuerwehr praktiziert bei der Beantragung der Befreiung von der Ersatz-
abgabe eine konsequente Praxis. 
 
Wie in anderen Gemeinden üblich, werden neu auch die Angehörigen von Bezirks- und Gemeinde-
führungsorganisationen von der Bezahlung der Ersatzabgabe befreit. 
 
Artikel 25 
Der Gemeinderat erlässt die Feuerwehrverordnung, worin Gliederung, Bestände und Standards 
festgehalten sind. Auf Buchstabe c) kann aus diesem Grund verzichtet werden. 
 
Artikel 26 
Die Befreiung von der aktiven Dienstpflicht sowie der Ausschluss aus dem Feuerwehrdienst wird 
praxisgerecht durch das Kommando Feuerwehr beschlossen. Diese Bestimmung ist neu in der 
Verordnung explizit dem Kommando Feuerwehr zugewiesen und findet sich nicht mehr im Regle-
ment unter den Aufgaben der Sicherheitskommission. 
 
Artikel 27 
Die Zusammensetzung des Kommandos wird neu richtigerweise in der Verordnung geregelt. 
 
 
Diverse kleinere Anpassungen 
So wird wo möglich und sinnvoll auf die Bezeichnungen „Offizier, Unteroffizier und Fachleute― ver-
zichtet und von „Kader und Funktionsträger― gesprochen.  
 
 

3. Feuerwehrverordnung 
Der Gemeinderat hat am 21. Juli 2008 die totalrevidierte Feuerwehrverordnung genehmigt. Diese 
wird vorbehältlich der Genehmigung des teilrevidierten Feuerwehrreglementes auf den 1. Januar 
2009 in Kraft gesetzt. Die wichtigsten Änderungen: 
 
 Reduktion von heute vier auf neu zwei Aussenlöschzüge mit neuen Bezeichnungen (Löschzü-

ge Faulensee und Hondrich = Löschzug Ost / Löschzüge Einigen und Spiezwiler = Löschzug 
West) 
 

 Reduktion des Bestandes von heute 120 auf neu rund 100 Angehörige 
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 Anpassung Zusammensetzung Kommando (neu in der Verordnung und nicht mehr im Regle-
ment geregelt) 
 

 Einführung/Zusammenlegung/Auflösung von Funktionen 
 

 Anpassung der Entschädigungen (kostenneutral) 
 
 

4. Antrag 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, das teilrevidierte Feuerwehrreglement der 
Einwohnergemeinde Spiez zu genehmigen. 
 
 
Spiez, 24. Juli 2008/aro 
 
 
- Teilrevidiertes Feuerwehrreglement 
- Totalrevidierte Feuerwehrverordnung (z.K.)  
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Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 

 vom 21. Juli 2008  
 
 GGR-Nr. 218/08, 15.09.2008 
  _______________________  
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates 
 
betreffend 
 
Bürgquartier / Entlastungskanal / Kreditabrechnung 
 
 
 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 

 auf Antrag des Gemeinderates 

 gestützt auf Art. 41.1 a der Gemeindeordnung 
 
 
b e s c h l i e s s t :  
 
 
1. Die Kreditabrechnung für die Kanalisation Entlastungskanal Bürgquartier, mit einem Kosten-

aufwand von Fr. 368‘645.55 wird genehmigt.  
 
2. Der Nachkredit von Fr. 118‘645.55 in der Kompetenz des Grossen Gemeinderates wird ge-

nehmigt.  
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KOMMENTAR zum Entlastungskanal Bürgquartier  (GGR-Nr. 218/08) Seite 2 

 
 
1. Ausgangslage 
Der Grosse Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 28. April 2003 für den Kanalisations-
ausbau Entlastungskanal Bürgquartier einen Verpflichtungskredit von Fr. 250‘000.00 genehmigt. 
An der GGR-Sitzung vom 11. Oktober 2003 wurde der Grosse Gemeinderat über eine Kreditüber-
schreibung von Fr. 50‘000.00 orientiert.  
 
 

2. Abrechnung 
 
Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt ab: 
 
 Kostenvoranschlag Kreditabrechnung 
 
Projekt Bauleitung Fr.  19‘000.00 Fr.  29‘938.70 
Horizontalbohrung Fr.  147‘000.00 Fr.  180‘969.65 
Baumeisterarbeiten Fr. 56‘700.00 Fr. 126‘645.05 
Schlammentsorgung Fr. 8‘000.00 Fr. 15‘919.70 
Unvorhergesehenes Fr. 16‘000.00 Fr. 13‘238.50 
Diverses Fr. 3‘300.00 Fr. 1‘933.95 
 
Gesamtkosten Fr. 250‘000.00 Fr. 368‘645.55 
 
 

3. Berechnung Nachkredit 
 
Der Verpflichtungskredit des Grossen Gemeinderates von Fr. 250‘000.00 schliesst mit Mehrkosten 
von Fr. 118‘645.55 (+47.46 %) ab. Der Nachkredit liegt in der Kompetenz des Grossen Gemeinde-
rates (> 10 % des ursprünglichen Kredits gemäss Art. 19.3 der Gemeindeordnung). 
 
 

4. Begründung der Mehrkosten 
 
Der Entlastungskanal Bürgquartier, DN 300 mm konnte mit einem Laufmeterpreis von Fr. 1'675.00, 
inkl. komplizierter Schachtbauwerke trotz allem relativ kostengünstig erstellt werden. Unangenehm 
aufgefallen ist lediglich die lange Bauzeit von rund 9 Monaten. Bei einer Verlegetiefe von bis zu 
7.00 m wäre jede andere Verlegevariante mit Laufmeterpreisen ab Fr. 2'000.00 teurer geworden. 
Abgesehen von den umfangreichen Erdarbeiten und den damit verbundenen baulichen Eingriffen 
im bebauten Gebiet. Trotz Kostenüberschreitung wurde das wirtschaftlich günstigste Bausystem 
gewählt.  
 
Die Mehrkosten werden wie folgt begründet: 
 

 Mehraufwand infolge längerer Bohrdauer 

 Mehrlänge von 25.00 m 

 Nachtragspreis für Bohren in hartem Fels 

 Längere Installationsdauer 

 Mehraufwand durch komplizierte Schachtlage Grubweg 

 Mehraufwand infolge Bentonitaufstoss ABZ 

 Teuerung 
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KOMMENTAR zum Entlastungskanal Bürgquartier  (GGR-Nr. ) Seite 3 
 
 
Der Gemeinderat ist über die relativ hohe Kreditüberschreitung nicht erfreut. In zukünftigen Projek-
ten wird die Bodenbeschaffenheit durch Sondierungen genauer abgeklärt.  
 
 
5. Antrag 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Kreditabrechnung Entlastungskanal 
Bürgquartier sowie den Nachkredit von Fr. 118‘645.55 zu genehmigen.  
 
 
Spiez, 24. Juli 2008/aro 
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Grosser Gemeinderat Spiez ANTRAG des Gemeinderates 

 vom 21. Juli 2008 
 
 GGR-Nr. 219/08, 15. September 2008 
 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates  

 
betreffend 
 
Spiezer Agenda 21 / Verlängerung Leistungsvereinbarung 
 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 40 Abs. 1 b) 
 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
1. Die Leistungsvereinbarung mit der Spiezer Agenda 21 wird für das Jahr 2009 verlän-

gert. 
 

2. Dem Gemeindebeitrag an die Spiezer Agenda 21 von Fr. 25'400.-- für das Jahr 2009 
wird zugestimmt. 
 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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1. Ausgangslage 
 
Am 8. April 2000 wurde der Verein Spiezer Agenda 21 gegründet. Für die Jahre 2001 - 
2002 wurde eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen, welche eine finanzielle Unterstüt-
zung von Fr. 16'000.-- pro Jahr vorsah. Der Grosse Gemeinderat hat am 23. Oktober 2000 
hiefür einem Beitrag von Fr. 4'000.-- aus dem freien Ratskredit GGR zugestimmt. Die rest-
lichen Fr. 28'000.- wurden verteilt auf die Jahre 2001 und 2002 zu Lasten der laufenden 
Rechnung budgetiert.  
 
Mit der IG DorfHus wurde im Jahre 2002 vereinbart, dass die Liegenschaft Spiez-
bergstrasse 3 für ein Begegnungszentrum genutzt werden kann. Im Sinne einer Starthilfe 
wurde der Mietzins von Fr. 10'600.-- bis Ende 2005 erlassen . 
 
Im Jahre 2003 wurde eine neue Leistungsvereinbarung für die Jahre 2003 - 2005 abge-
schlossen. Die finanziellen Leistungen der Gemeinde blieben unverändert bei Fr. 16'000.-- 
pro Jahr.  
 
Die heute geltende Leistungsvereinbarung wurde für die Jahre 2006 - 2008 abgeschlossen 
(GGR-Beschluss vom 28 November 2005). Dem Verein Spiezer Agenda 21 wurde dabei 
eine jährliche finanzielle Unterstützung von Fr. 25‘400.00 zugesichert. Zu beachten gilt es, 
dass andererseits Fr. 10‘600.00 als Mietzinseinnahmen des HorfHus wieder an die Ge-
meinde zurückfliessen. Die Leistungsvereinbarung läuft Ende 2008 aus.  
 

 
2. Gesamtorganisation Ortsmarketing 

 
Mit der Verabschiedung des Budgets 2008 hat der Grosse Gemeinderat Spiez die Pro-
duktegruppe Wirtschaft und Tourismus mit folgender politischer Zielsetzung beauftragt: 
Umsetzung des Projektes Gesamtorganisation Ortsmarketing und die Produktebeschrei-
bung wie folgt präzisiert: Unterstützung eines Standortmarketings in Zusammenarbeit mit 
Spiezer Agenda 21, SpiezAktiv, Tourismusvereine Spiez und Faulensee sowie Gewerbe-
verband. Der Grosse Gemeinderat hat damit festgelegt, dass die Spiezer Agenda 21 in 
dieses Gesamtprojekt mit einzubeziehen ist.  
 
Im Verlaufe des letzten Jahres hat die Arbeitsgruppe zur Umsetzung einer Gesamtorgani-
sation Ortsmarketing ihre Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, die wichtigsten Akteure im Be-
reiche des Standortmarketings in einer Organisation zusammenzufassen und damit 
schliesslich mit den vorhandenen Mitteln eine bessere Wirkung zu erzielen.  
 
Das Vorhaben ist grundsätzlich gut unterwegs, doch erweist sich der Zeitplan, nämlich die 
Umsetzung des neuen Modells per 1. Januar 2009 als zu ehrgeizig. Wohl liesse sich eine 
neue Organisation auf diesen Zeitpunkt hin neu einrichten; die Nachvollziehbarkeit und die 
notwendige positive Einstellung der Involvierten Organisationen und ihrer Vorstände erfor-
dern jedoch einen grösseren Zeitbedarf. 
 

 
3. Verlängerung Leistungsvereinbarung für das Jahr 2009 

 
Anlässlich der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe Gesamtorganisation Ortsmarketing wurde 
der wahrscheinliche Zeitplan für die Fortsetzung des Projektes aktualisiert.  
 
Im Verlaufe der letzten Sitzungen der Arbeitsgruppe hat sich u.a. gezeigt, dass vorgängig 
zu einer Gesamtorganisation die Fusion der heute noch bestehenden beiden Tourismus 
Organisationen Spiez Tourismus und Faulensee Tourismus zwingend erfolgen muss. Wie 
schon im Rahmen der Beantwortung der Motion (als Postulat überwiesen) zur Vereinigung 
der Tourismus Organisationen der Einwohnergemeinde Spiez aus dem Jahre 2003 aufge-
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führt, ist die Fusion auch aus der Sicht des Gemeinderates notwendig und richtig; gleich-
zeitig ist jedoch dem Aspekt des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements in diesen 
Organisationen Rechnung zu tragen. Geschichtlich bedingt kann eine solche Fusionsbe-
strebung zwischen der Organisation einer Bäuert und der Zentrumsgemeinde Spiez 
schliesslich mehr Widerstände auslösen, als dass sie einen gemeinsamen Nutzen zu er-
bringen vermag. 
 
Anlässlich der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe wurde deshalb beschlossen, dass in ei-
nem Parallelprojekt die Fusionsgespräche von Spiez und Faulensee Tourismus voranzut-
reiben sind. In diesem Projekt ist je eine Delegation der beiden Vorstände vertreten; die 
Gespräche werden von einer externen Fachperson (Herrn Daniel Fischer) geleitet.  
 
Es ist unter anderem vorgesehen, Im Verlaufe des Monats November die Vereinsvorstän-
de, die Gemeinderats- und GGR-Mitglieder im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
über das neue Modell (Organisationsform, Rechtsform, Beteiligte, Aufgaben, Finanzierung, 
Partnerorganisationen, etc.) zu informieren. Im Monat Januar 2009 beschliessen die heute 
bestehenden Vereine im Rahmen einer ausserordentlichen Hauptversammlung die Aufhe-
bung bzw. Fortführung ihres Vereins in neuer Form. Das Geschäft soll dem grossen Ge-
meinderat in der Sitzung vom Juni 2009 zum Beschluss vorgelegt werden und die neue 
Organisation auf den 1. Januar 2010 operativ tätig werden.  
 
Mit Blick auf die Verzögerung des Projektes Gesamtorganisation Ortsmarketing wurde im 
Rahmen des Budgetprozesses der erforderliche Betrag zu Gunsten des Vereins Spiezer 
Agenda 21 budgetiert.  

 
 
4. Antrag 

 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, der Verlängerung der Leistungs-
vereinbarung mit der Spiezer Agenda 21 für das Jahr 2009 zuzustimmen und den Ge-
meindebeitrag von Fr. 25'400.-- für das Jahr 2009 zu genehmigen.  

 
 

Spiez, 6. August 2009/az 
 
 
- Leistungsvereinbarung 2006 - 2008 
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Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 

 vom 16. Juni 2008 
 
 GGR-Nr. 08, 15. September 2008 
 ____________________________ 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates   
 
betreffend 
 
Zonenplanänderung Schluckhals 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
 

 auf Antrag des Gemeinderates 

 gestützt auf Art. 27.1 c) und 40.2 der Gemeindeordnung 
 
 
beschliesst: 
 
1. Der Zonenplanänderung mit Änderung des Schutzzonenplanes Schluckhals wird zuhanden der 

Volksabstimmung zugestimmt. 
 

2. Das Ratsbüro GGR wird ermächtigt, die Urnenbotschaft abzufassen.  
 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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1. Ausgangslage 
 

Am 3. Oktober 1989 wurden im Gebiet Schluckhals rund 9‘300 m2 Land für die Erstellung einer 
Kompostieranlage eingezont. Am 7. Juli 1995 wurde eine Erweiterung der Anlage um rund 
3‘400 m2 genehmigt. Am 17. Februar 2005 wurde eine weitere Erweiterung um rund 2‘000 m2 
auf der Nordseite der Betonstrasse vom Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt. 

 
 

2. Planungsziel 
 
Auf der Kompostieranlage Schluckhals wird pflanzliches Material, vorwiegend Baum- und Rasen-
schnitt, angenommen. Das Material wird einem technisch-maschinellen Kompostierungsprozess 
unterzogen und anschliessend als Reinprodukt oder als Basisprodukt zur Herstellung von Erden 
und Substraten weiterverkauft. Von der Fläche her ist die Anlage geeignet, rund 5‘000 bis 8‘000 t 
Material zu verarbeiten. Seit Bestehen der Anlage ist die Menge an Eingangsmaterial stetig anges-
tiegen, so dass heute rund 20‘000 t Material verarbeitet werden. Es zeigt sich, dass die anfallende 
Biomasse in Zukunft noch leicht ansteigen wird. Damit das Material optimal aufgeschichtet werden 
kann, 
 
Im Weiteren soll der Werkhof der Firma Wenger Bauunternehmung Spiez (Parzelle Nr. 5560) von 
Wald und Landwirtschaftszone in die Gewerbezone umgezont werden.  
 
Die Gewerbezone soll um insgesamt 14‘465 m2 erweitert werden (siehe Plan). Die Einzonung be-
trifft folgende Parzellen: 
 
 
Parzelle Eigentümer Fläche Bemerkungen 
-  317 Burgerbäuert Spiezwiler 2‘480 m2 Wald (1‘977 m2) und 
   Landwirtschaftszone (503 m2) 
 
- 2747 Burgerbäuert Spiezwiler 310 m2 Wald (185 m2) und 
   Landwirtschaftszone (125 m2) 
 
- 3973 Burgerbäuert Spiezwiler 5‘049 m2 Wald (4‘741 m2) und 
   Landwirtschaftszone (308 m2) 
 
- 1351  AVAG 2‘178 m2 Wald (416 m2) und 
   Landwirtschaftszone (1‘762 m2) 
 
- 5560 Wenger-Dauwalder Mina 3‘323 m2 Wald (411 m2) und 
   Landwirtschaftszone (2‘912 m2) 
 
5296.06 Kanton Bern (Tiefbauamt) 1‘125 m2 Wald (1‘044 m2) und 
   Landwirtschaftszone (81 m2) 
 
Total  14‘465 m2 
 
Von der insgesamt zu rodenden Waldfläche von 8‘774 m2 wird eine Fläche von 8‘795 m2 wieder-
aufgeforstet. Im Schluckhals werden 475 m2 ersatzaufgeforstet und am Niesen (Zünigwald) 8‘320 
m2.  
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3. Änderung Planungsgrundlagen 

 
Mit der Änderung der Planung müssen folgende gesetzliche Grundlagen angepasst werden: 
 
Baureglement 
 
Art. 55 Abs. 9 
Die Gewerbezone Schluckhals dient der Erstellung und dem Betrieb einer Anlage zur Aufberei-
tung von Biomasse sowie deren stofflichen und energetischen Verwertung. Es gilt die Empfind-
lichkeitsstufe IV gemäss Lärmschutzverordnung (LRV). 
 
Zonenplan 
 
Die Gewerbezone wird um 14‘465 m2 erweitert.   
 
Schutzzonenplan 
 
Der Schutzzonenplan wird im Bereich des Landschaftsschutzgebietes Kander um die Fläche 
der Vergrösserung der Gewerbezone angepasst.  
 
 

4. Mehrwertabschöpfung 
 
Mit den Grundeigentümern wurden Verträge betreffend Mehrwertabschöpfung abgeschlossen. 
Die Mehrwertabschöpfung zu Gunsten der Gemeinde Spiez beträgt insgesamt Fr. 222‘540.00. 
Die Kosten der Planung gehen ebenfalls zu Lasten der Grundeigentümer.  

 
 

5. Einsprachen / Rechtsverwahrungen 
 

Während der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen. Die BLS AG hat eine Rechts-
verwahrung eingereicht, welche auf die Immissionen der naheliegenden Bahnlinie aufmerksam 
macht. Diese Rechtsverwahrung wurde den beiden Bauherrschaften zur Kenntnis gebracht und 
wird in die Genehmigung aufgenommen.  
 
 

6. Mitwirkung, Vorprüfung, öffentliche Auflage und Genehmigungsverfahren 
 

 öffentliches Mitwirkungsverfahren 1. Juni - 2. Juli 2007 

 Vorprüfung Amt für Gemeinden u. Raumordnung 19. November 2007 

 Publikation im Amtsblatt 23. April 2008 

 Publikation im Amtsanzeiger 24. April und 2. Mai 2008 

 öffentliche Auflage Bauverwaltung Spiez 25. April - 26. Mai 2008 

 Einspracheverhandlung -- 

 eingegangene Einsprachen -- 

 Rechtsverwahrungen 1 

 Beschluss des Gemeinderates 16. Juni 2008 

 Beschluss des Grossen Gemeinderates  15. September 2008 
zuhanden der Volksabstimmung mit ..... : ..... Stimmen 

 Gemeindebeschluss durch Volksabstimmung  

 Genehmigung Amt f. Gemeinden u. Raumordnung ..... 
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7. Schlussbemerkungen 

 
Der Gemeinderat unterstützt die Zonenplanänderung Schluckhals. Mit der Erweiterung kann ei-
ner einheimischen Unternehmung die Möglichkeit geboten werden, sich dem Markt anzupas-
sen. Im Weiteren können Arbeitsplätze gesichert oder sogar Stellen geschaffen werden. Aus-
serdem entspricht die Kompostierung einem Bedürfnis der Gemeinde und der Region. Die Wie-
derverwertung von kompostierbarem Abfall entspricht nachhaltigem Denken. Das wilde Depo-
nieren von Grüngut kann eingedämmt werden.  
 
 

8. Antrag an den Grossen Gemeinderat 
 

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Zonenplanänderung Schluckhals 
zuhanden der Volksabstimmung zu genehmigen.  

 
 
 
Spiez, 28. Juli 2008/az 
 
 
 
- Plan 
- Planungsbericht 
 
 

Die detaillierten Unterlagen können bei der  
Bauverwaltung, Thunstrasse 6, Spiez, eingesehen werden.  
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Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 

 vom 30. Juni 2008 
 
 GGR-Nr. 221/08, 15. September 2008 
 _______________________________ 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates  

 
 

betreffend 
 
 

Schoneggpark Spiez / Hotelprojekt, Verkauf 
a) Aufhebung des Beschlusses vom 25. Februar 2008 
b) Motion SVP-Fraktion (J. Staudenmann) 
c) Motion FDP-Fraktion (E. Hautle) 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 39 a) der Gemeindeordnung 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
1. Der Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 25. Februar 2008 betreffend Verkauf eines 

Teils von rund 7‘000 m2 zum Preis von Fr. 150.-- pro m2 (Total rund Fr. 1‘050‘000.--) an den In-
vestor des Hotelprojektes Schoneggpark ab Parzelle Nr. 2047, Schoneggpark Spiez, wird aufge-
hoben. 
 

2. Die Motion der SVP-Fraktion (J. Staudenmann) betreffend Schoneggpark Spiez wird nicht über-
wiesen. 
 

3. Die Motion der FDP-Fraktion (E. Hautle) betreffend Marktwert Hotelzone Schoneggpark Spiez 
wird nicht überwiesen. 
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1. Ausgangslage 
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 25. Februar 2008 dem Verkauf von rund 7‘000 m2 
ab Parzelle Nr. 2047, Schoneggpark Spiez zum Preis von Fr. 150.-- (Total rund 
Fr. 1‘050‘000.-- an die Investoren des Hotelprojektes Schoneggpark mit 20 : 13 
Stimmen, bei 2 Enthaltungen unter Vorbehalt des fakultativen Referendums zuge-
stimmt. 
 
 

2. Referendum 
 
Gegen diesen Beschluss hat ein Referendumskomitee am 4. April 2008 insgesamt 
1‘494 gültige Unterschriften eingereicht. Mit dem Referendum wird verlangt, dass 
das Geschäft den Stimmberechtigten unterbreitet wird. Das Referendumskomitee 
erachtet den Landpreis von Fr. 150.--/m2 als zu tief. Am 21. April 2008 stellt der 
Gemeinderat fest, dass das fakultative Referendum formell zustande gekommen 
ist.  
 
 

3. Weiterer Geschäftsverlauf 
 

 Mit Schreiben vom 31. März 2008 teilt die W. Hauenstein Immobilien AG mit, 
dass sie für das Hotelprojekt Schoneggpark eine Denkpause einschaltet. 
 

 Der Gemeinderat leitet darauf hin rechtliche Abklärungen bei Dr. Daniel Arn, 
Rechtsanwalt, Bern, ein. Mit Schreiben vom 10. April 2008 kommt Dr. Daniel 
Arn zum Schluss, dass das Geschäft gegenstandslos wird, wenn ein wesentli-
ches Element des GGR-Beschlusses vom 25. Februar 2008 wegfällt. Eine 
Volksabstimmung wird somit hinfällig. Der Rückzug des Investors wird als we-
sentliches Element betrachtet (siehe beiliegende Stellungnahme von Dr. Daniel 
Arn).  
 

 Die W. Hauenstein Immobilien AG teilt mit Schreiben vom 5. Juni 2008 mit, dass 
sie das Kaufangebot für die Landparzelle Schoneggpark definitiv zurückzieht 
(siehe Beilage). 
 

 Der Gemeinderat bittet am 10. Juni 2008 das kantonale Amt für Gemeinden und 
Raumordnung zu prüfen, ob die rechtliche Abklärung von Dr. Daniel Arn auch 
seitens des Kantons gestützt wird. 
 

 Das Amt für Gemeinden und Raumordnung kommt in seiner Stellungnahme 
vom 19. Juni 2008 ebenfalls zum Schluss, dass eine Volksabstimmung hinfällig 
wird, weil mit dem Rückzug des Kaufangebotes durch den Investor W. Hauen-
stein Immobilien AG ein wesentliches Element des Geschäftes wegfällt (siehe 
Beilage).  
 

 Der Gemeinderat beschliesst am 30. Juni 2008, gestützt auf die eingeholten 
rechtlichen Auskünfte, dem Grossen Gemeinderat zu beantragen, den Be-
schluss vom 25. Februar 2008 aufzuheben und auf eine Volksabstimmung zu 
verzichten. 
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4. Gespräch mit dem Referendumskomitee 
 
Eine Delegation des Gemeinderates hat am 12. August 2008 mit Vertretern des Re-
ferendumskomitees ein Gespräch geführt. Dabei hat der Gemeinderat das weitere 
Vorgehen erläutert und begründet. 
 
 

5. Motionen SVP-Fraktion (J. Staudenmann) und FDP-Fraktion (E. Hautle) 
 
Die beiden Motionen verlangen, dass die Parzelle Schoneggpark unverzüglich öf-
fentlich zum Kauf ausgeschrieben wird. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass 
eine Ausschreibung in der jetzigen Situation nicht richtig ist. Das Land ist seit der 
letzten Zonenplanrevision im Jahr 1996 in der Hotelzone. Im Gegensatz zu Land-
parzellen in anderen Zonen, hat sich für die Hotelzone im Schoneggpark kein Inte-
ressent gemeldet. Auch wenn keine aktive Suche nach einem Investor stattgefun-
den hatte, stellt das Ausbleiben konkreter Offerten für diese attraktive Landparzelle 
in der Hotelzone doch ein eindeutiges Indiz dafür dar, dass keine Nachfrage nach 
Bauland in der Hotelzone vorhanden ist. Der Gemeinderat hat bereits in seiner Vor-
lage vom 25. Februar 2008 auf diese Tatsache hingewiesen. Im Weiteren hat der 
Gemeinderat ausgeführt, dass das Projekt unter Berücksichtigung aller Aspekte 
(vergleiche Ausführungen in der GGR-Vorlage vom 25. Februar 2008) als sehr be-
deutungsvoll für die Zukunft von Spiez eingestuft wird. Dies hat ihn veranlasst auf 
das Geschäft einzusteigen, obschon er sich einen höheren Landpreis erhofft hätte 
(siehe GGR-Vorlage vom 25. Februar 2008, Ziffer 7, politische Einschätzung des 
Gemeinderates / Chance für Spiez). 
 
Der Gemeinderat ist nach wie vor der Auffassung, dass auf diesem Gebiet nur ein 
sehr beschränkter Markt besteht. Mit dem in der Zwischenzeit eingereichten Refe-
rendum und dem anschliessenden Rückzug des Kaufangebotes durch den Investor, 
muss der GGR in einem ersten Schritt über den Verkaufsbeschluss vom 25. Febru-
ar 2008 befinden.  
 
Ob eine Ausschreibung der Parzelle baldmöglichst erfolgen soll, ist durch den Ge-
meinderat zuerst neu zu beurteilen. Dabei muss er die verschiedenen, möglichen 
Ablehnungsgründe der Referendumsunterzeichner zu würdigen versuchen und 
nicht zuletzt gestützt auf die Voten im GGR zu dieser Vorlage die weiteren Schritte 
festlegen.  
 
Damit ist vorerst offen, welches dereinst das Schicksal des Schoneggparks sein 
wird. Der Gemeinderat kann aktiv nach einem Investor suchen oder aber auch ab-
warten, was die Zonenplanrevision bezüglich diesem Grundstück ergibt.  
 
Zu den Motionen im einzelnen 
 
Wie bereits erwähnt, kann eine öffentliche Ausschreibung erst dann erfolgen, wenn 
der Beschluss des Grossen Gemeinderates aufgehoben ist. Wie das konkrete Vor-
gehen bezüglich Ausschreibung und Verhandlung im Zusammenhang mit den Ver-
kaufsbemühungen aussehen wird, bedarf zuerst der Klärung der Frage, ob das 
fragliche Grundstück nach dem Willen der Stimmberechtigten in der Hotelzone zu 
verbleiben oder eine Umzonung zu erfolgen hat. Es ist im heutigenZeitpunkt nicht 
richtig, die Parzelle auszuschreiben und, wie in der Motion verlangt, demzufolge 
auch nicht möglich, eine Delegation des Referendumskomitees für solche Verhand-
lungen einzubeziehen. Das Referendumskomitee hat seine Zielsetzung mit dem 
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Zustandebringen des Referendums und dem Rückzug der Kaufofferte durch den 
Investor vorerst erreicht. 
 
Die Ausschreibung der fraglichen Parzellen in der Hotelzone liegt in der Kompetenz 
des Gemeinderats. Beide Motionen wurden zu einem Zeitpunkt eingereicht, in wel-
chem der Investor von einer „Denkpause― gesprochen hatte. Nachdem sich dieser 
nun definitiv vom Kaufangebot zurückgezogen hat, muss sich der Gemeinderat die 
nächsten Schritte gestützt auf den hier zu fällenden GGR-Beschluss gut überlegen; 
eine Ausschreibung in unmittelbarer Zukunft könnte unter Umständen ungünstig, ja 
sogar kontraproduktiv sein.  
 
Zu Punkt 1 der SVP-Motion (J. Staudenmann) 
 
Dieser Punkt ist mit dem heutigen Antrag an den GGR erfüllt. 
 
Zu Punkt 2 der SVP-Motion (J. Staudenmann) / Motion FDP-Fraktion  
(E. Hautle) 
 
Die Ausschreibung liegt in der Kompetenz des Gemeinderats und kann nicht ver-
bindlich durch den GGR beschlossen werden, weshalb die Motionen nicht zu über-
weisen sind.  

 
6. Antrag 

 
Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, den Beschluss des Grossen 
Gemeinderates vom 25. Februar 2008 aufzuheben und die beiden Motionen nicht zu 
überweisen. 
 
 
- Schreiben W. Hauenstein Immobilien AG vom 31. März 2008 betreffend Denkpause 
- Stellungnahme Dr. Daniel Arn vom 10. April 2008 
- Rückzug Kaufangebot W. Hauenstein Immobilien AG vom 5. Juni 2008 
- Stellungnahme Amt für Gemeinden und Raumordnung vom 19. Juni 2008 
- Motionstext SVP-Fraktion (J. Staudenmann) 
- Motionstext FDP-Fraktion (E. Hautle) 
 
 
 
 
Spiez, 8. August 2008/az 
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EA J. Brunner (SVP) betr. Uferwegführung Einigen  
 
Vorbemerkung 
Wie in der EA erwähnt, wurde in der GGR-Sitzung vom April 2007 eine Motion in dieser Angele-
genheit behandelt und nach eingehender Debatte dem Antrag des GR auf Nichtüberweisung sei-
tens des GGR Folge geleistet. 
 
Der Gemeinderat betont hier noch einmal, dass die Nichtüberweisung nicht beantragt wurde, weil 
das Anliegen nicht wichtig genug wäre. Vielmehr hat er auf die in dieser Frage lange Zeit geführten 
Gespräche und möglichen Lösungsvarianten hingewiesen und dargelegt, dass die Anliegen des 
Motionärs unterstützt und die geforderten Gespräche durch den Gemeinderat, in enger Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand des Ortsvereins Einigen Gwatt (OVEG) bereits vor längerer Zeit an 
die Hand genommen wurden. 
 
Zu den Fragepunkten im Einzelnen 
 
Uferwegführung vorantreiben 
Die Uferschutzplanung Nr. 8, Einigen – Tellergut West, wurde am 17. Juni 2007 von den Stimmbe-
rechtigten der Einwohnergemeinde Spiez mit 2‘429 zu 620 Stimmen klar beschlossen. Die Unter-
lagen zu dieser Planung wurden anschliessend dem kantonalen Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung (AGR) zur Genehmigung eingereicht. Wegen Arbeitsüberlastung beim AGR steht die Ge-
nehmigung noch aus. Im Gebiet Tellergut wird die Uferwegführung von der Grundeigentümerschaft 
vehement bestritten. Somit ist eine weitere Verzögerung der Inkraftsetzung dieser Uferschutzpla-
nung zu erwarten. 
Die Uferwegführungen der übrigen Uferabschnitte oberhalb und unterhalb der Uferschutzplanung 
Einigen sind rechtsgültig in Kraft gesetzt worden und die betreffenden Uferwege können realisiert 
werden. Die Ausführungskosten für die Uferwegverbindung vom Weidli bis nach Einigen sind im 
Finanzplan der Gemeinde Spiez aufgenommen worden. 
 
Verhandlungen mit BLS bezüglich Sanierung Ländte Einigen 
Der Gemeinderat führt regelmässige Gespräche mit den Verantwortlichen der BLS hier in Spiez, 
aber insbesondere auch mit der Geschäftsleitung der BLS AG Bern.  Bei der Ländte Einigen han-
delt es sich um ein Bauwerk, das Eigentum der BLS AG ist, weshalb es auch ihre Aufgabe ist, die-
ses den Vorgaben gemäss zu unterhalten oder dann, wie dies aktuell der Fall ist, vor dem Zutritt 
für die Öffentlichkeit abzusperren. Eine Sanierung würde voraussichtlich auf  rund CHF 150‘000.00 
zu stehen kommen. Die vorerst getroffenen Massnahmen mit der Bepflanzung durch den Gemein-
dewerkhof (Kosten zwischen Gemeinde und BLS aufgeteilt) lassen eine spätere Wiedereröffnung 
der Ländte nach einer entsprechenden Sanierung jederzeit zu. Der Gemeinderat Spiez, in enger 
Verbindung mit dem Vorstand des Ortsvereins Einigen/Gwatt,  bleibt in dieser Frage mit der BLS 
AG, insbesondere der Leitung der BLS Schifffahrt Berner Oberland, in stetem Kontakt.  
 
Wiederaufnahme Schiffbetrieb 
Für die Wiederaufnahme des Schiffbetriebes wird aus Sicht der Betreiberin der Schifffahrt Berner 
Oberland die betriebswirtschaftliche Seite entscheidend sein. Demgegenüber hat die Einwohner-
gemeinde Spiez zusammen mit dem OVEG auch nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen zu urtei-
len. Der Gemeinderat Spiez wird, wie oben erwähnt, alles daran setzen, damit es bei der Realisie-
rung des Uferweges zwischen Einigen und Spiez keine unnötigen Verzögerungen gibt, da diese 
wohl eine Grundvoraussetzung für das Anfahren der Ländte Einigen ist.  
Dem Gemeinderat ist es ein wichtiges Anliegen, das er  mit der erforderlichen Aufmerksamkeit 
weiter verfolgt. Er setzt sich klar für eine Lösung ein, die seinen strategischen Zielsetzungen ent-
spricht, m.a.W. eine Lösung, die den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen einerseits und 
den finanziellen Aufwendungen andererseits entsprechend den Möglichkeiten Rechnung tragen 
wird. 
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Antrag 
Der Vorsteher Umweltschutz und Planung wird beauftragt, die Einfache Anfrage anlässlich der 
nächsten GGR-Sitzung vom 15. September 2008 zu beantworten.  
 
 
Spiez, 13. August 2008/az 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Präsident Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold K. Sigrist 
  
 
- Einfache Anfrage 
 
 
 
Geht an 
 Mitglieder Gemeinderat und GGR 
 Presse und Parteien 
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EA U. Nyffenegger (SP) betr. Tourismusorganisationen Spiez  
 
Vorbemerkung 
Im Rahmen der Behandlung des Budget 2008 wurde in der Produktegruppe Wirtschaft und Tou-
rismus seitens des GGR die politische Zielsetzung formuliert, das Projekt Gesamtorganisation 
Ortsmarketing sei umzusetzen. Bereits im letzten Jahr haben die entsprechenden Arbeiten begon-
nen und der Arbeitsausschuss, zusammengesetzt aus je einer Vertretung der Spiezer Agenda 21, 
SPIEZAKTIV, Tourismusvereine Spiez und Faulensee sowie des Gewerbeverbandes hat die ent-
sprechenden Arbeiten an die Hand genommen. Das Gesamtprojekt soll bis Mitte Jahr 2009 dem 
GGR zum Entscheid vorgelegt werden und am 1. Januar 2010 soll die neue Organisation ihre ope-
rative Tätigkeit aufnehmen.  
 
Frage 1: 
Wer hat welche Aufgaben zu erfüllen und sind diese mit entsprechenden Leistungsverein-
barungen klar definiert und abgegrenzt? 
Mit dem Verein Lokale Agenda 21 und dem Verein SPIEZAKTIV besteht eine Leistungsvereinba-
rung, in welcher der jeweilige Zweckartikel die dem Verein zustehende Aufgabe umschreibt. Bei 
den beiden heute noch bestehenden Tourismusvereinen wird im Art. 11 die Verwendung von den 
im Auftrag der Gemeinde einkassierten Kurtaxen aufgeführt. Mit dem Verein Bucht Spiez besteht 
eine Vereinbarung, die Grundsätze bezüglich der Aufgaben festhält und andererseits die Kompe-
tenzen der Vertragspartner Einwohnergemeinde Spiez und Verein Bucht Spiez umschreibt, bzw. 
gegeneinander abgrenzt. Der Verein Bucht- und Seenachtfest hat zum einzigen Zweck, alle 2 Jah-
re das gleichnamige Fest durchzuführen. 
 
Frage 2 
Mit welchem Gesamtbeitrag werden diese Organisationen durch die Gemeinde jährlich un-
terstützt?   

Organisation Beiträge   

      

Spiez Tourismus 70'000.00 Gemeinde 

    (50'000.00 Beitrag 

    20'000.00 Blumenschmuck) 

      

Faulensee Tourismus 8'000.00 Gemeinde 

      

Agenda21 25'400.00 
Gemeinde (Rückfluss Miete 
DorfHus 10‘600.00) 

      

SpiezAktiv 22'800.00 Gemeinde 

      

Ortsverein Einigen-Gwatt 10'000.00 Gemeinde 

   Verein Bucht- und See-
nachtsfest 35'000.00 Gemeinde (alle 2 Jahre) 

      

Thunersee Tourismus 25'500.00 Gemeinde 

      

TOTAL 196‘700.00  
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Frage 3   
Nach welchen Kriterien werden die Beiträge an diese Organisationen verteilt? 
Im Falle von abgeschlossenen Leistungsverträgen stellen die Beträge auf die getroffenen Leis-
tungsvereinbarungen ab. Diese stehen in einem direkten Zusammenhang mit dem im Zweckartikel 
formulierten Auftrag, sind jedoch nicht direkt an konkrete Leistungen gebunden. Die jeweilige Or-
ganisation legt in ihrer Jahresplanung fest, welche Aktivitäten sie für die jeweilige Planungsphase 
vorsieht und legt in Form von Jahresbericht und Rechnung gegenüber der Gemeinde Rechen-
schaft ab. Handelt es sich um jährlich wiederkehrende Beiträge, wurden diese durch das finanz-
kompetente Organ der Einwohnergemeinde Spiez beschlossen; sie werden zur Erfüllung der all-
gemeinen Aufgaben, d.h. nicht bezogen auf bestimmte Projekte ausgerichtet. 
 
Frage 4  
Werden die Gesamtinteressen durch die Gemeinde koordiniert und wird ein Zusammen-
schluss angestrebt, wie dies per Postulat Hautle bereits verlangt wurde? 
Der Gemeinderat hat hier zweifelsohne die Koordinationsfunktion wahrzunehmen. Bei den einzel-
nen Organisationen, viele von ihnen historisch gewachsen, als Interessensgruppe oder Bürgerbe-
wegung, sind auch heute noch glücklicherweise eine Vielzahl von Frauen und Männern freiwillig  
und ehrenamtlich tätig. Die Koordination der verschiedenen Bestrebungen und die Abstimmung 
derselben mit den Zielsetzungen des Gemeinderats sind ein zentrales Anliegen. Der Prozess der 
Gesamtorganisation soll, wie einleitend angesprochen, eine wesentlich verbesserte Abstimmung 
der Aktivitäten zwischen politischen Gremien und der externen Fachorganisation ermöglichen. Die 
bisherigen Arbeiten des vom Gemeinderat eingesetzten Arbeitsausschusses haben gezeigt, dass 
die kritischen Punkte eines solchen Reorganisationsprozesses vor allem darin liegen, dass gerade 
seitens der historisch gewachsenen und oft identitätsstiftenden Organisationen grosse Widerstän-
de gegenüber einem neuen Gebilde bestehen; die Angst vor Verlust von Autonomie und gewisser 
erworbener Rechte erleichtert die Arbeit nicht gerade. Gleichwohl kann gesagt werden, dass die 
Erkenntnis bei den involvierten Organisationen wächst, dass wir gemeinsam stärker sind und die 
heute gestützt auf die entsprechenden politischen Beschlüsse ausgerichteten Beiträge wirkungs-
voller eingesetzt werden könnten. 
 
Frage 5 
Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der beteiligten Organisationen die Ziele der 
Gemeinde unterstützen?  
Marketingaktivitäten und ihre Wirkung sind, das sagen immer auch Marketingfachleute, schwer 
messbar; die strategischen Zielsetzungen des Gemeinderates und die vorgesehen Massnahmen 
werden im Bereiche Tourismus und Marketing eng mit den betreffenden Vereinen abgesprochen 
(Spiez Tourismus, Faulensee Tourismus, SPIEZAKTIV). Bei einem Gemeinwesen in der Grössen-
ordnung wie Spiez sind sehr oft Politik und Verwaltung gemeinsam mit den erwähnten Organisa-
tionen an Projekten beteiligt; z.B.: „Bsuech in…―, „Playfootball―, „vifra―, etc. Damit ist auch sicher-
gestellt, dass sich Bestrebungen nicht diametral entgegenlaufen. Nicht zu vergessen ist auch hier, 
dass ein Grossteil der Arbeit freiwillig und ehrenamtlich geleistet wird. Es gibt schliesslich auch 
keine exakten Kriterien, wie erfolgreich Aktionen dieser Art sind. Die generelle und wichtige Ziel-
setzung im touristischen Bereich lautet: BesucherInnen halten und dazugewinnen. 
 
Die Ortsvereine erfüllen in ihrer Bäuert eine wichtige Funktion und übernehmen z.T. Arbeiten, die 
sonst durch Dritte ausgeführt werden müssten und das Gemeinwesen entsprechend teurer zu ste-
hen kommen würden. Sie bieten aber auf der anderen Seite Gelegenheit, sich am Geschehnis in 
der eigenen Umgebung zu beteiligen und tragen damit zum gesellschaftlichen Zusammenleben 
bei. M.a.W. die von ihnen wahrgenommenen Aufgaben liegen im ureigenen Interesse der Ge-
samtgemeinde. Ihre Wirkung zu messen, dürfte eher schwierig bleiben.  
 
Neben der Zielsetzung einer wirkungsvolleren Verwendung der gesprochenen Mittel gilt es des-
halb auch dem Aspekt der Sicherstellung der freiwilligen und ehrenamtlichen Tätigkeit die notwen-
dige Beachtung zu schenken. Es muss auch in Zukunft gelingen, dieses Potential an Leistungen 
zu Gunsten des Gemeinwesens sicher zu stellen.  
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Frage 6 
Herrscht über die Verwendung der Kurtaxen Transparenz und wie ist die Gemeinde in diese 
Entscheide involviert?  
Das Kurtaxenreglement wurde durch den GGR verabschiedet respektive durch die Stimmberech-
tigten genehmigt. Mit der Verabschiedung des Reglements wurden die Aufgaben des Kurtaxenin-
kassos als Gemeindeaufgabe an die Tourismusorganisationen delegiert. Bei diesen Gebühren 
handelt es sich um zweckgebundene Gebühren, die in der Verantwortlichkeit der Tourismusorga-
nisationen für Tourismus spezifische Aufgaben eingesetzt werden. Die Verwendung der Mittel un-
terliegt der externen Finanzkontrolle der Tourismusvereine. 
 
Bezüglich Verwendung der Mittel hält das Kurtaxenreglement fest:  
 
Art. 11:  
Abs. 1: Der Reinertrag der Kurtaxe ist ausschliesslich zur Finanzierung von touristischen Einrich-
tungen, Veranstaltungen und Dienstleistungen im Interesse des Gastes zu verwenden. 
 
Abs. 2: De Kurtaxengelder dürfen nicht zur Finanzierung von ordentlichen Gemeindeaufgaben und 
von Werbemassnahmen verwendet werden. 
 
Die Formulierungen lassen, wie alle gesetzlichen Bestimmungen einen breiten Interpretationsspiel-
raum offen. Die rechtmässige Verwendung der finanziellen Mittel obliegt den Tourismusorganisa-
tionen,  die diese Aufgabe gemäss Delegation der politischen Behörde wahrnehmen. 
 
Schlussbemerkung 
Der laufende Prozess hin zu einer Gesamtorganisation im Bereiche Standortmarketing soll die 
Zahl der Ansprechpartner reduzieren und die Bestrebungen der Politik und diejenige der Leis-
tungserbringer besser aufeinander abstimmen.  
 
Gerade was die vom Fragesteller aufgeführte Verwendung der Kurtaxengelder betrifft, kann darauf 
hingewiesen werden, dass die Einführung einer Tourismusförderungsabgabe (TFA) gegenüber 
dem heute angewendeten System der Kurtaxe und der freiwilligen Mitgliedschaften (verbunden mit 
der Leistung von Vereinsbeiträgen) ein wesentlich gerechteres System der Gebührenerhebung 
wäre, indem diese nämlich das „Trittbrettfahren― (Betriebe, Einzelne, die vom Tourismus profitie-
ren, aber keine Beiträge an die Infrastruktur und die Marketingmassnahmen verschiedenster Art 
leisten) verhindern und alle Beteiligten in die Pflicht nehmen würde. 
 
Diese Zielsetzung bedingt, dass eine Gesamtorganisation nur unter Einbindung des Gewerbes 
Sinn macht. Damit besteht die Chance, Nutzniessern der Marketingaktivitäten der touristischen 
Organisationen Sinn und Zweck der gemeinsamen Bestrebungen aufzuzeigen, bzw. alle davon zu 
überzeugen, dass gemeinsame Bestrebungen eine wesentlich höhere Wirkung erzielen sollten. 
 
Der Prozess hin zu einer Gesamtorganisation wurde mit den fünf erwähnten Organisationen ge-
startet; Ziel wird es sein, zusätzliche Akteure in die Organisation aufzunehmen; nach einhelliger 
Meinung der heute vertretenen Organisation im Projekt darf jedoch nicht von Beginn weg „das Fu-
der überladen― werden. 
 
 
Antrag 
Der Gemeindepräsident wird beauftragt, die Einfache Anfrage anlässlich der nächsten GGR-
Sitzung vom 15. September 2008 zu beantworten. 
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Spiez, 13. August 2008/az 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Präsident Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold K. Sigrist 
 
 
- Einfache Anfrage 
 
 
Geht an 
 Mitglieder Gemeinderat und GGR 
 Presse und Parteien 
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Kultur, Sport und Bildung für alle/ Motion EVP-Fraktion (A. Bürki) 
 
1. Ausgangslage 
 

 Motion EVP-Fraktion (A. Bürki) betr. Kultur, Sport und Bildung für alle vom 28. April 2008. 

 
2. Sachverhalt 
 

Der Motionär fordert den Gemeinderat auf, die nötigen Massnahmen zu treffen, damit Spiezerin-
nen und Spiezer mit kleinem Einkommen ab 2009 einen vergünstigten Zugang zu Sport-, Kultur- 
und Bildungsveranstaltungen erhalten. Mit der KulturLegi Bern│Thun besteht in der Nähe ein 
günstiges Instrument, damit Menschen am Existenzminimum nicht vom sozialen Leben ausge-
schlossen werden. Aufgrund der positiven Erfahrungen beantragen der Motionär die Einführung 
und Ausweitung des KulturLegi-Angebots auf die Gemeinde Spiez.  

 

Was ist die Kulturlegi? 

Die KulturLegi ist ein persönlicher, nicht übertragbarer Ausweis, welcher von Armut betroffene Berne-
rInnen und ThunerInnen zu einem vergünstigten Eintritt zu Kultur-, Sport- und Bildungsveranstaltungen 
berechtigt. Die erste KulturLegi ist kostenlos und ein Jahr gültig. Die Verlängerung für das erste Fami-
lienmitglied kostet Fr. 20.--, für das zweite Fr. 10.--, ab dem dritten ist sie gratis. Kartenabgabestellen 
sind verschiedene öffentliche soziale Dienste und die Geschäftsstelle KulturLegi. Die Legi wird unter 
folgenden Bedingungen ausgestellt: Die Personen beziehen Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen oder 
das Einkommen liegt am oder unter dem Existenzminimum nach den Richtlinien der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe. Wer mit keinem Amt in Kontakt steht, kann die Bezugsberechtigung direkt bei 
der Geschäftsstelle KulturLegi abklären lassen. Für die Kartenverlängerung ist ebenfalls die Ge-
schäftsstelle zuständig. Zurzeit sind rund 2500 gültige KulturLegis in Umlauf. Jede 6. berechtigte Per-
son nutzt das Angebot. Die Karte wird, gemäss Interviews, zwei- bis dreimal pro Monat eingesetzt. 
 
Von der KulturLegi profitieren beide Seiten: Von Armut Betroffene und ihre Kinder erhalten durch ver-
günstigte Eintrittspreise Zugang zu Kultur, Sport und Bildung. Anbieter gewinnen zusätzliches Publi-
kum, stärken ihr Image und unterstützen mit ihrem Engagement von Armut betroffene Personen. 

 

Die KulturLegi hat in den Städten Bern und Thun ein positives Image. Sie ist politisch und gesellschaft-
lich akzeptiert und wird von NutzerInnen als nicht-stigmatisierend erlebt. Ihr Nutzen in der Unterstüt-
zung über die reine Existenzsicherung heraus und ihr Beitrag zur sozialen Integration wird erkannt 
(gemäss qualitativer Evaluation durch A. Küng in ihrer Lizarbeit, 2008: „..üben einige NutzerInnen seit 
Besitz der Karte zahlreicher und teilweise auch neue Freizeitaktivitäten aus―. Und „Auf die gemeinsa-
men Aktivitäten mit Kontaktpersonen hat die KulturLegi einen positiven Einfluss.―). 
Die KulturLegi wird über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen: Die Einschränkung des NutzerIn-
nenkreises auf die Städte Bern und Thun sorgt immer wieder für Kopfschütteln. Wer in anliegenden 
Gemeinden wohnt, besucht oft in der Stadt Kultur-, Sport- und Bildungs-veranstaltungen. Viele Interes-
sierte mussten auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden. 
 
Auf diesem Hintergrund ist ein Einbezug der Regionsgemeinden rund um Bern und Thun sinnvoll. 

 

Zurzeit gibt es eine KulturLegi in den Städten Bern, Thun und Chur sowie in den Kantonen Zürich 
und Luzern. Ab September 2008 erfolgt der Start der KulturLegi in Biel, eine Ausweitung in der 
Romandie ist für 2009 geplant. 
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Trägerin der KulturLegi 

Caritas Bern ist Trägerin der KulturLegi Bern│Thun. Die Lancierung Bern wurde durch die Stadt Bern, 
die Burgergemeinde, die Kirchen, Fonds und die Trägerschaft finanziert. Der Betrieb wird mit einem 
Grundbeitrag der Stadt Bern, mit Beiträgen der Kirchen, Fonds, Stiftungen und der Trägerschaft finan-
ziert. Das Betriebsbudget 2008 beläuft sich auf Fr. 97'000.00. 
Lancierung und Betrieb in Thun finanzierten je zur Hälfte die Stadt und die Kirchen Thun. Das Be-
triebsbudget 2008 beläuft sich auf Fr. 42'000.00. 
Die Geschäftstelle ist mit 80 Stellenprozenten dotiert. Sie wird von Andrea Sulzer geleitet,  
Marc Hubschmied verantwortet die Administration und Kundenbetreuung. 
 

Aufbau/Ablauf einer KulturLegi für Spiez 

Die Zielvorstellung einer „KulturLegi Region Bern―, respektive „KulturLegi Region Thun― lässt sich wie 
folgt skizzieren: 
 

- Die Geschäftsstelle KulturLegi verantwortet Aufbau und Betrieb der KulturLegi  
 
- Angebotspartner: Die Kultur-, Bildungs- und Sportverantwortlichen der Gemeinden motivieren 

ihre Partner, ihre Angebote mit der KulturLegi zu rabattieren. Dazu unterschreiben diese einen 
Vertrag mit der Geschäftsstelle KulturLegi. 

 
- Kartenabgabe: Die Sozialdienste der Gemeinden geben die Erstkarte ab und garantieren die 

Information ihrer KlientInnen. 
 

- Für die Kartenverlängerung ist die Geschäftsstelle KulturLegi zuständig. Die Geschäftsstelle 
beurteilt die Bezugsberechtigung von Personen, welche keine öffentlichen Unterstützungsgelder 
beziehen und ist für die Kartenverlängerung verantwortlich 

 
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit: Die Geschäftsstelle KulturLegi verantwortet eine wirkungsvolle  

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Gemeinden stellen der Geschäftsstelle dazu nützliche 
Kontakte und Kanäle zur Verfügung  

 
- Projektentwicklung und Evaluation: Für die Weiterentwicklung und Evaluation der KulturLegi ist 

die Geschäftsstelle verantwortlich.  
 

- Finanzierung: Die Gemeinden stellen die Finanzierung der KulturLegi sicher. 
 
- Lancierung: Der Ausbau der KulturLegi in die Region Bern und Thun kann auf Sommer 2009 

erfolgen 
 

Wie funktioniert die KulturLegi? 

Die Angebotspalette 
Die aktuelle Angebotspalette der KulturLegi Bern│Thun umfasst 140 Angebote und reicht von 
Kleintheater bis zu Konzerte und Kinos, vom Fussballmatch über Tageszeitungen, Schwimmbäder 
bis zur Ludothek und der Volkshochschule. Die Angebotspartner/innen stellen ihr gesamtes Ange-
bot mit einer festgesetzten Preisermässigung von 30% - 70% zur Verfügung. Das Projekt wird re-
gelmässig evaluiert; die Ergebnisse werden den Städten kommuniziert. 

Wie wird der Missbrauch der KulturLegi verhindert? 

Die KulturLegi ist ein persönlicher Ausweis mit Foto, der von einer der Abgabestellen gestempelt 
und laminiert wird. Somit ist er nicht so einfach zu fälschen. Ausserdem verfällt die KulturLegi nach 
einem Jahr. Für eine Verlängerung müssen die KulturLegi- NutzerInnen ihre Unterlagen einsenden 
oder persönlich am Schalter der Caritas Bern erscheinen. 
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Wie wird kontrolliert, dass nur wirklich Berechtigte zu einem Ausweis kommen? 

Die KulturLegi wird von öffentlichen Sozialdiensten, den AHV-Zweigstellen (AHV/IV/EL) und der 
Geschäftsstelle KulturLegi (Caritas Bern) abgegeben. Fachpersonen klären die finanzielle Situati-
on ab. Berechtigt ist, wer unter oder am Existenzminimum lebt, nach den Richtlinien der Schweize-
rischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Die zweithöchste Stufe der Krankenkassen-
Prämienverbilligung gilt ebenfalls als Berechtigungskriterium. 

Wie wird Willkür bei der Abgabe der KulturLegi verhindert? 

Die Kriterien für die Berechtigung zu einer KulturLegi sind klar geregelt und mit den Partnern 
schriftlich festgehalten. Caritas Bern bürgt für die Einhaltung der Kriterien. 
 
Gültigkeit der KulturLegi 
Die KulturLegi Region Bern ist ebenfalls gültig in den Städten Bern, Thun und Biel (ab 9.2008). Die 
Geschäftsstelle KulturLegi Schweiz strebt national eine gegenseitige Anerkennung der Karten an. 
 
Wie werden die NutzerInnen über das Angebot informiert? 
Den NutzerInnen steht eine aktuelle Webpage zur Verfügung (www.kulturlegi.ch). Jährlich produ-
zieren wir zudem ein Booklet, in welchem sämtliche Angebote, inkl. Rabattierung, aufgeführt sind. 
 

Begründungen der Sozialkommission 

 Mindestens jede 10. Person ist in der Schweiz von Armut betroffen und wägt somit sorgfäl-
tig ab, ob die vorhandenen Mittel für Sport-, Kultur- und Bildungsveranstaltungen eingesetzt 
werden können. 

 Familien mit Kindern aus der Unterschicht und unteren Mittelschicht (anerkanntes Armutsri-
siko) haben kaum finanzielle Mittel, die teilweise teuren Sport-, Kultur- und Bildungsverans-
taltungen zu finanzieren. 

 Mit der Teilnahme von Kindern- und Jugendlichen an Sportveranstaltungen kann eine för-
derliche Entwicklung begünstigt werden. 

 Das Soziale Existenzminimum der Sozialhilfe und der Ergänzungsleistung weist nur einen 
geringen finanziellen Spielraum zur Finanzierung von Sport-, Kultur- und Bildungsveranstal-
tungen aus. 

 Die KulturLegi wird seit 2005 in Bern und seit 2007 auch in Thun angeboten.  

 Die Lancierung und Finanzierung erfolgt in der Regel durch die Einwohnergemeinde in Zu-
sammenarbeit mit den Kirchen. 

 

Konkrete Kosten für Spiez 

Kosten entstehen vor allem im Rahmen der Lancierung. Die KulturLegi muss bei den künftigen 
NutzerInnen und der Bevölkerung bekannt gemacht werden. Deshalb entstehen Kosten für die 
laufende Werbekampagne. Die Gewinnung von möglichst vielen Angebots-partnern ist ausserdem 
eine sehr personalaufwendige Angelegenheit. Die Partner müssen mehr oder weniger persönlich 
von einer Teilnahme überzeugt werden.  
 
Kosten Lancierung (bis Mitte 09) und Betrieb (ab Mitte 09 bis Ende 09) 

 Personeller Mehraufwand Soziale Dienste: Fr. 5‘000 (Ausstellung der Ausweise) 

 Lancierung: Information/Werbung/Infrastruktur Caritas: Fr. 14‘080.00 (12‘800 Einwohner) 

 Arbeiten Betrieb Caritas: Fr. 6‘400.00 

 Laminiermaschine Soziale Dienste:  Fr. 200.00 
Total im ersten Jahr: Fr. 25‘680.00 
 
Kosten für die Folgejahre: Betrieb 
 Arbeiten Betrieb Caritas: Fr. 12‘800.00 

 

 

 

http://www.kulturlegi.ch/
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Beurteilung des Gemeinderates 

Der Gemeinderat unterstützt das Anliegen des Motionärs grundsätzlich, da es sich um ein zentra-
les Anliegen der Sozialhilfe handelt. Wenn es gelingt, die finanziell schwächeren Einwohner/innen 
am sozialen Leben teilhaben/teilnehmen zu lassen, kann u.a. Ausgrenzung- und Radikalisierungs-
tendenzen gegen die Gesellschaft entgegengewirkt werden. Mit der Möglichkeit, günstig an Sport-, 
Kultur- und Bildungsveranstaltungen teilnehmen zu können, erhalten Kinder- und Jugendliche Al-
ternativen zu bedenklichen Entwicklungen wie exzessiver Alkoholkonsum, Vandalismus, etc. Ab-
klärungen haben ergeben, dass eine Einführung des Angebotes auf den 1. Januar 2009 kaum 
möglich ist. Die Einbindung der lokalen Anbieter kann auf diesen Zeitpunkt nicht gewährleistet 
werden. Bisher wird das Angebot nur von den Städten Bern, Thun und Biel angeboten. Der Ge-
meinderat möchte deshalb vorgängig wissen, wie sich vergleichbare Gemeinden (Steffisburg, Kö-
niz, Ostermundigen, Worb etc.) zu diesem Angebot stellen. Auch muss aufgezeigt werden, mit wie 
viel personellem Mehraufwand die einzelnen Abteilungen im Zusammenhang mit der Einführung 
der Kulturlegi zu rechnen hätten.  

 

Damit diese zusätzlich notwendigen Abklärungen seriös vorgenommen werden können, kann das 
Anliegen nicht in der bindenden Form einer Motion entgegengenommen werden. Der Gemeinderat 
ist jedoch bereit, das Anliegen in Form eines Postulates entgegenzunehmen. 

 

 

3. Antrag  

 

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat die Motion nicht zu überweisen. Er ist je-
doch bereit, das Anliegen als Postulat entgegenzunehmen.  

 

 

Spiez, 23. Juli 2008/az 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Präsident Der Sekretär i.V. 
 
 
 
F. Arnold A. Zürcher 
  
 
 
- Motionstext 
 
 
 
Geht an 
 Mitglieder Gemeinderat und GGR 
 Presse und Parteien 
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Ergänzung Gemeindepolizeireglement / Motion EVP-Fraktion (M. Kiener) 
 
Ausgangslage 
Anlässlich der GGR-Sitzung vom 28. April 2008 reichte die EVP-Fraktion (M. Kiener) eine Motion 
ein, wonach der Gemeinderat beauftragt werden soll, im Gemeindepolizeireglement folgenden 
Artikel bzw. Wortlaut aufzunehmen und durchzusetzen: 
 
ĂSchulpflichtige Kinder d¿rfen sich nach 23.00 Uhr nicht ohne Begleitung der Inhabenden der elter-
lichen Gewalt oder zuständigen Erziehenden auf öffentlichen Strassen und Plªtzen aufhaltenñ. 
 
Die gewählte Formulierung wurde aus den Gemeindepolizeireglementen von Interlaken und Unter-
seen übernommen mit dem Unterschied, dass in diesen Orten die zeitliche Vorgabe bereits ab 
22.00 Uhr gilt. 
 
Bericht / Erwägungen 
Der Ansatz bzw. die Beweggründe der Motion, dass mit diesem Artikel „Leitplanken― für die Erzie-
hungsberechtigen und Jugendlichen geschaffen werden sollen, kann nachvollzogen werden. In der 
heutigen Zeit können oder wollen Erziehungsberechtigte ihren Verpflichtungen zum Teil nicht mehr 
nachkommen. Gestützt auf Diskussionen im Elternrat der Oberstufe wurde diese Motion einge-
reicht. Man will damit den Eltern den Rücken stärken. Auch die Kinder- und Jugendarbeit hätte ein 
Instrument in der Hand, damit Jugendliche unter 16 Jahren nach Hause geschickt werden können. 
Es darf und kann nicht davon ausgegangen werden, dass nun mit dem Inkrafttreten dieses Verbo-
tes die Polizei jeden Abend „Jagd― auf Jugendliche machen würde. Gemäss Erfahrungen der Ge-
meinden Thun und Interlaken stellt das Verbot primär auf eine präventive Wirkung ab. Rückfüh-
rungen von Jugendlichen an die Eltern erfolgten eher selten. Rein aus personellen Ressourcen ist 
nicht damit zu rechnen, dass die Kantonspolizei dieses Verbot konsequent durchsetzen kann. An-
dere Verbote, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen werden auch nicht konsequent 
durchgesetzt. Gerade in der Präventionsarbeit durch die Kinder- und Jugendarbeit und der Polizei 
erhofft man sich eine gewisse Beruhigung der Lage. Den Eltern wird eine gewisse Hilfe geboten, 
damit sie ihren erzieherischen Verpflichtungen nachkommen können.  
 
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat eine Motion betreffend Sperrstunde ab 22.00 Uhr für Schul-
kinder unter 16 Jahren deutlich abgelehnt. Begründet wurde die Ablehnung mit der Tatsache, dass 
die Erziehungsverantwortung nicht dem Staat übertragen werden darf und es zu verhindern gilt, 
dass der moderne Rechtsstaat zu einem Polizeistaat verkommt (siehe beiliegende Antwort des 
Regierungsrates). 
 
Die vorberatende Sicherheitskommission hat dem Gemeinderat beantragt, die Motion nicht über-
weisen zu lassen. Begründet wurde die Ablehnung sinngemäss mit den gleichen Argumenten, wie 
sie auf kantonaler Ebene vorgebracht wurden. Die Sicherheitskommission ist der Ansicht, dass für 
das Anliegen der Motion der bestehende Art. 31 des kantonalen Polizeigesetzes genügend Rech-
nung trägt. Gemäss dieser Bestimmung drüfen Polizeiorgane des Kantons und der Gemeinden 
unmündige Personen in ihre Obhut nehmen (siehe beiliegenden Gesetzesauszug). 
 
Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, mit diesem Verbot primär eine präventive Wirkung zu erzie-
len. Es darf jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass das Verbot in der Praxis konsequent 
durchgesetzt werden kann.  
 
Antrag 
Dem GGR wird beantragt, die Motion der EVP-Fraktion (M. Kiener) zu überweisen.  
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Spiez, 18. Juni 2008/az 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Präsident Der Sekretär 
 
 
 
F. Arnold K. Sigrist 

  
 
Geht an 

 Mitglieder Gemeinderat und GGR 

 Presse und Parteien 
 
 
 
 
 
Beilagen 

 Antwort des Regierungsrates zur Motion Brönnimann, Belp (EDU) und Küng-Marmet, Saanen 
(SVP), vom 23. April 2008 (M029/2008 POM) 

 Auszug aus dem Kant. Polizeigesetz (PolG) vom 8. Juni 1997 mit Änderungen;  
Art. 31  Zuführung unmündiger Personen 

 Bericht Berner Oberländer vom 6. Juni 2008 „Keine Sperrstunde für Schüler― 

 Bericht Berner Oberländer vom 2. Mai 2008 „Nein zu einem Ausgehverbot― 

 Flyer von SpiezSupport „Partys und Feste― 

 Motionstext EVP-Fraktion 
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Motion W. Holderegger (SP-Fraktion) betreffend Benützungstarif Ge-
meindezentrum Lötschberg (GZL) 
 
 
Ausgangslage 
Anlässlich der Sitzung des Grossen Gemeinderates hat Walter Holderegger, SP, eine Motion be-
treffend Benützungstarif Gemeindezentrum Lötschberg (GZL) eingereicht. Darin will er den Ge-
meinderat beauftragen, den Benützungstarif für ortsansässige Vereine und Organisationen anzu-
passen. 
 
Im Jahr 2005 ist die  Benützungs- und Betriebsordnung für die mietbaren Räumlichkeiten im Ge-
meindezentrum Lötschberg überarbeitet worden. Im Zuge dieser Überarbeitung wurde auch der 
Benützungstarif angepasst und per 1. Januar 2006 in Kraft gesetzt. Insbesondere der Gebühren-
vergleich mit anderen Lokalitäten vergleichbarer Gemeinden war sehr schwierig, da unterschiedli-
che Gebührensysteme angewendet werden. Seit der Einführung des neuen Benützungstarifes ist 
kein Einbruch der Anzahl Anlässe festzustellen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Be-
nützungsgebühren für das Gemeindezentrum preislich konkurrenzfähig sind.  
 
Nachstehende Tabelle zeigt den Tarifvergleich ab. 1. März 2000 bis 31. Dezember 2005 und dem 
aktuell geltenden Tarif ab 1. Januar 2006. 
 
 
Benützungsgebühren pro Tag (in Fr.) 
 
Tarif Saal ab 

1.1.2006 
Saal 
vorher 

Empore 
1.1.2006 

Empore 
vorher 

Bühne 
1.1.2006 

Bühne 
vorher 

Küche * 
1.1.2006 

Küche 
vorher 

A) 350.- 200.- 50.- -.- 50.- -.- 100.-/200.- 100.- 

B) 
1 Kollekte 
2 Eintritt 
3 Lottos 

 
150.- 
250.- 
400.- 

 
100.- 
200.- 
400.- 

 
50.- 
50.- 
-.- 

 
50.- 
50.- 
-.- 

 
100.- 
100.- 
100.- 

 
100.- 
100.- 
100.- 

 
100.-200.- 
100.-/200.- 
100.-/200.- 

 
100.- 
100.- 
100.- 

C) 450.- 300.- 100.- 75.- 200.- 200.- 100.-/200.- 100.- 

D) 1000.- 700.- 200.- 100.- 200.- 200.- 100.-/200.- 100.- 

E) 300.- 200.- 100.- 100.- 300.- 150.-   

 
*   Bei intensiver Küchenbenützung inkl. Gerätschaften wird ein Betrag von Fr. 200.- in Rechnung gestellt. 

 
Tarif A): Gemeinnützige und kulturelle Veranstaltungen sowie politische, militärische und ande-

re öffentlichen Tagungen usw. ohne Einnahmemöglichkeiten 
Tarif B): Einheimische Vereinsanlässe 

Auswärtige Vereine bezahlen für Saal und Bühne das Doppelte 
Tarif C): Einheimische Veranstalter mit kommerziellen Zielen/Eintritt/Kollekte 
Tarif D): Auswärtige Veranstalter mit kommerziellen Zielen/Eintritt/Kollekte 
Tarif E): Zuschlag für Mehraufwand bei Konzerten, Discos usw. 
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Zusätzliche Kosten (in Fr.) 
 
 Seit 1.1.2006 vorher 

F) Bühnenmeister 40.- pro Stunde 33.- pro Stunde 

G) Klavierbenützung 50.- Stimmen auf Rechnung  
 Veranstalter 

40.- Stimmen auf Rechnung 
 Veranstalter 

H) Miete Podesterie 250.- Mithilfe erforderlich 250.- Mithilfe erforderlich 

I) Ausserord. Aufwand 60.- pro Stunde Nach Zeitaufwand Hauswart 

J) überdurchschn. Stromver- 
 brauch 

Teilw. Verrechnung gemäss Zäh-
lerstand, Tarif BKW 

Teilw. Verrechnung gemäss 
Zählerstand, Tarif BKW 

K) Starkstromanschluss 200.- 200.- 

L) Benützung ISDN-Anschluss 30.-  

M) Beschallungsanlage 
 Drahtlose Mikrofone 

50.- pro Tag 
25.- pro Stück / Tag 

 

N) Pauschale Parkkarten 5.- pro Stück / Tag  

 
 
Interessant ist auch der Vergleich mit den Mietpreisen des Kirchgemeindehauses an der Kirchgas-
se. Die ref. Kirchgemeinde erhebt für den grossen Saal folgende Mietpreise pro Tag: 
 
 Grosser Saal (15 x 13.40 m)  Fr. 250.— 
 Grosser Saal mit Bühne  Fr. 300.— 
 Küche     Fr. 100.— 
 Ganzer 1. Stock   Fr. 500.— 

 
 
Im Direktvergleich der beiden Räumlichkeiten ist die unterschiedliche Raumgrösse und Infrastruk-
tur (Beschallung, Küche etc.) entsprechend zu berücksichtigen.  
 
 
Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl Anlässe sowie der Einnahmen im 
grossen Saal des Gemeindezentrums Lötschbergs zwischen den Jahren 2002 und 2007. 
 
 
Jahr Anzahl Anlässe Anzahl Tage Einnahmen 

2002 144 176 Fr. 79‘532.20 

2003 153 167 Fr. 91‘792.25 

2004 143 193 Fr. 88‘806.00 

2005 152 201 Fr. 100‘363.45 

2006 154 197 Fr. 132‘002.75 

2007 158 197 Fr. 120‘529.95 

 
Die Einführung der neuen Tarife ab 1. Januar 2006 zeigt, dass die Anzahl Anlässe konstant ge-
blieben ist und der neue Gebührentarif zu einem beachtlichen Mehrertrag geführt hat. Insbesonde-
re bei der Kategorie „einheimische Veranstalter (2005: 16 Anlässe, 2006: 19 Anlässe, 2007: 24 
Anlässe) darf positiv festgestellt werden, dass der Saal im Gemeindezentrum Lötschberg trotz Ge-
bührenerhöhung nicht an Attraktivität verloren hat. Der Einnahmenrückgang im Jahr 2007 ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass die Waren- und Gewerbeausstellung WGA neu in der Mehr-
zweckhalle ABC-Zentrum stattfindet. Entsprechend hat eine Verlagerung der Gebühreneinnahmen 
zwischen diesen beiden Gemeinderäumlichkeiten stattgefunden, welche für die Einwohnerge-
meinde Spiez im Gesamten einnahmenneutral ist. 
 
 
Erwägungen  
 

 In der durch den Gemeinderat durchgeführten Aufgaben- und Gebührenüberprüfung im Jahr 
2007 sind die Benützungsgebühren im Gemeindezentrum nochmals diskutiert und als richtig 
befunden worden. 
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 Die aktuell geltenden Tarife sind sowohl gemeindeintern wie auch für vergleichbare Objekte in 
anderen Gemeinden als moderat zu bezeichnen. Diese Aussage wird nicht zuletzt mit den Fre-
quentierungszahlen belegt. 
 

 Der aktuell angewendete Tarif deckt die anfallenden Kosten nicht. Demzufolge ist die Reduktion 
der Ansätze auf die Selbstkosten – wie vom Motionär gefordert - gar nicht möglich. Im Gegen-
teil müssten die Gebühren zur Deckung der Selbstkosten massiv angehoben werden. 
 

 Bezüglich der gewünschten Überprüfung der Küchenbenützung und Umsatzabgabe ist festzus-
tellen, dass betreffend die Abgabe von 10 % auf dem Bruttoumsatz die örtlichen Vereine gar 
nicht betroffen sind (Art. 14.2 Benützungs- und Betriebsordnung). 

 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt dem GGR, die Motion W. Holderegger (SP) betrreffend Benützungsta-
rif GZ Lötschber nicht zu überweisen.  
 

 
 
Spiez, 3. Juli 2008/az 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES  
Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
 
F. Arnold K. Sigrist 
 
 
- Motionstext 
 
 
Geht an 
 Mitglieder Gemeinderat und GGR 
 Presse und Parteien 
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Motion SVP-Fraktion (J. Staudenmann) betreffend Überprüfung des Fi-
nanzvermögens 

 
Grundlage 
 
GGR-Beschluss vom 10. September 2007 
 
Ausgangslage 
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 10. September 2007 die Motion der SVP-Fraktion (J. Stauden-
mann) betreffend der Überprüfung des Finanzvermögens überwiesen. Die Motion verlangt, dass 
dem Grossen Gemeinderat bis spätestens Ende 2008 Bericht und Vorschläge unterbreitet werden, 
welche Teile des Finanzvermögens der Gemeinde Spiez (insbesondere welche Liegenschaften) 
veräussert werden können, um damit die Schulden abzubauen. 
 
 
Grundsätzliches 
 
Gemäss Artikel 74 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 besteht das Finanzvermö-
gen aus den Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
veräussert werden können. Im Weiteren soll Finanzvermögen eine Rendite abwerfen und darf die 
Laufende Rechnung nicht belasten. 
 
Im konkreten Fall der Liegenschaften des Finanzvermögens der Einwohnergemeinde Spiez be-
deutet dies, dass in dieser Bilanzposition nur Vermögenswerte bilanziert sind, welche jederzeit 
realisierbar sind, ohne dass damit eine öffentliche Aufgabe tangiert ist. 
 
Führungsinstrumente Immobilienbewirtschaftung 
 
Aufgrund einer abteilungsinternen Zustandsanalyse im Jahr 2007 wurde bezogen auf das gesamte 
Liegenschaftsportefeuille folgende Bilanz gezogen: 
 
 Zur operativen und strategischen Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften feh-

len die nötigen Instrumente und Kennzahlen und die damit herzuleitenden Entscheidungs-
grundlagen weitgehend.  
 

 Die vorhandenen Daten erlauben nur teilweise und nicht strukturiert, aussagekräftige Kennzif-
fern zu den Kosten und den Werten zu ermitteln und den Trend dieser Kennziffern, spezifisch 
für die Gemeinde Spiez zu verfolgen. 
 

 Für die Behörden und die Verwaltung der Einwohnergemeinde Spiez ist es aufgrund der vor-
liegenden Entscheidungsgrundlagen schwierig, für die künftige Entwicklung der Gemeinde 
Spiez im Allgemeinen, speziell aber auch im Zusammenhang mit den Gemeindefinanzen, die 
richtigen Prioritäten zu setzen. 

 
Um die Situation zu verbessern, ist das Projekt „Führungsinstrumente Immobilienbewirtschaftung„ 
lanciert worden. In fachlicher und methodischer Hinsicht wird auf die Dienstleistungen der Firma 
Wüest und Partner zurückgegriffen. 
 
Das Projekt ist in folgende Module oder Teilbereiche aufgeteilt: 
 

a) Analyse Gemeindeportfolio 
b) Strukturierung des Immobilienportfolios 
c) Liegenschaftsaufwand und –rechnung 
d) Bewertung und Entwicklung der Liegenschaften 
e) Organisation Immobilienmanagement 
f) Strategie Finanzvermögen  
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Im Hinblick auf die Beantwortung der überwiesenen Motion SVP zur Überprüfung des Finanzver-
mögens sind die Module Analyse Gemeindeportfolio und Strategie Finanzvermögen prioritär be-
handelt worden. Im Weiteren hat auch der personelle Wechsel in der Leitung der Liegenschafts-
verwaltung dazu geführt, dass die anderen Module zeitlich zurückgestellt worden sind. 
 
 
Analyse Gemeindeportfolio 
 
Mit mehr als 100 Liegenschaften und einer Gebäudeversicherungssumme von über CHF 160 Mio. 
weist die Einwohnergemeinde Spiez einen beachtlichen Immobilienbestand aus. Der Anteil der 
Liegenschaften des Finanzvermögens beträgt mit einer Gebäudeversicherungssumme von über 
CHF 40 Mio. rund 25 % des Gesamtbestandes. Dieser Wert muss im Vergleich mit anderen Ge-
meinden als überdurchschnittlich hoch angesehen werden. Aus struktureller Sicht ist speziell zu 
erwähnen, dass das Finanzvermögen nach Versicherungswerten zu zwei Dritteln aus den zwei 
Liegenschaften Schlüsselmattenweg 23 (Schulanlage Räumli) und Thunstrasse 2 (Gemeindezent-
rum Lötschberg) besteht. Diese Tatsache zeigt, dass insbesondere die Eigentümerstrategie dieser 
beiden Gebäude wesentliche Auswirkungen auf den Bestand und die Finanzsituation der Einwoh-
nergemeinde Spiez hat. 
 
Strategie Finanzvermögen 
 
In den Legislaturzielen 2005 – 2008 hat der Gemeinderat unter dem Ressort Finanzen folgende 
Massnahme festgehalten: 
 

 Die Desinvestitionsstrategie für den Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften - wel-
che eine schlechte Rendite abwerfen - wird fortgesetzt. 

 
Die formulierte Massnahme ist schlussendlich auf die gesetzliche Grundlage zurückzuführen, wo-
nach Finanzvermögen eine Rendite abwerfen soll. Damit die unrentablen Liegenschaften gezielt 
veräussert werden können, braucht es für die Umsetzung dieser Strategie aussagekräftige Kenn-
zahlen und Beurteilungskriterien. 
 
Aufgrund eines Beurteilungsrasters sind sämtliche Liegenschaften des Finanzvermögens nach 
folgenden Kriterien bewertet worden: 
 

 Aktuelle Rendite der Liegenschaft 

 Langfristige Standortsicherung (Verwendung in Entwicklungsplanung / (Raum-) Reserve für 
Gemeinde 

 Kulturelle oder soziale „Funktion― (Nebennutzung von kultureller Bedeutung, soziale Ziele 
wie z.B. günstiger Wohnraum) 

 Entwicklungspotential oder Investitionsbedarf 

 Verkaufsfähigkeit, Mehrwert für Eigennutzer 
 
Zusätzlich hat die Firma Wüest und Partner für die vier grössten Liegenschaften eine Einzelbewer-
tung erstellt. Es sind dies: 
 
 

 Schlüsselmattenweg 23 (Schulanlage Räumli, Schlossbergschule) 

 Thunstrasse 2 (Gemeindezentrum Lötschberg, vorderer Teil) 

 Gygerweg 39/41 (Wohnblöcke Spiezwiler) 

 Schlossstrasse 8 (Wohnhaus Regez) 
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Die durchgeführte Bewertung und Kategorisierung zeigt folgendes Bild: 

 
Bildlegende: die Punktgrösse versteht sich in Relation zur Gebäudeversicherungssumme  

 

Unter die positive Bewertung fallen die Liegenschaften: 
 

1. Schlüsselmattenweg 23 
2. Oberlandstrasse 95 A 
3. Interlakenstrasse 107 
4. Schlossstrasse 8 A 
5. Schlossstrasse 6 
6. Gygerweg 41 
7. Gygerweg 39 
8. Thunstrasse 2 
11. Schlossstrasse 8 
12. Schlossstrasse 4 

 

Negativ bewertet sind die Liegenschaften: 
 

9. Spiezbergstrasse 3 
10. Kirchgasse 25 
13. Sonnenfelsstrasse 9 
14. Sonnenfelsstrasse 5 
15. Hondrichstrasse 101 
16. Mühlegässli 21 A 
17. Kornweidliweg 21 
18. Haberried 
19. Kappellenstrasse 3 
20. Leimernweg 8 
21. Kornweidliweg 23 
22. Interlakenstrasse 26 
23. Krattigstrasse 141 B 
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24. Frutigenstrasse 13 
25. Hintere Gasse 8 
26. Stegweide 

 
Auf der Basis der vorliegenden Bewertungsgrundlagen ist in einem nächsten Schritt zu ent-
scheiden, welche Liegenschaften zu veräussern sind. Grundsätzlich werden in einer ersten 
Phase die negativ bewerteten Liegenschaften veräussert. Konkret heisst das, dass eine Lie-
genschaft verkauft wird, sobald ein Interessent gefunden werden kann, spätestens aber, 
wenn sich ein grösserer Sanierungsbedarf abzeichnet. 
 
Der Gemeinderat hat die Liegenschaftsverwaltung beauftragt, in einer ersten Phase für die 
negativ bewerteten Liegenschaften bis am 31. Dezember 2008 Verkaufsdokumentationen zu 
erstellen und dem Gemeinderat im Einzelfall einen entsprechenden Antrag zu stellen. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt dem GGR, die Motion der SVP-Fraktion (J. Staudenmann) als 
erfüllt abzuschreiben.  
 
 
 
Spiez, 3. Juli 2008/az 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
 
F. Arnold K. Sigrist 
 
 
- Motionstext 
 
 
Geht an 
 Mitglieder Gemeinderat und GGR 
 Presse und Parteien 
 


